
1

INTEGRATIONS -
LEITFADEN
für Neuzuwanderer



22

Impressum

Herausgeber:
Stadt Solingen
Ausländer- und Integrationsbüro
Gasstraße 22b
42655 Solingen

Redaktion:
Alle Beschäftigten des Solinger Ausländer- und Integrationsbüros
Barbara Rennbaum, Leiterin Stadtdienst Einwohnerwesen
Anne Wehkamp, Integrationsbeauftragte
Mike Häusgen, Abteilungsleiter Ausländer- und Integrationsbüro
Stadt Solingen (V.i.S.d.P.)

Gestaltung/Druck:
Stadt Solingen, Mediengestaltung & Druck

Stand der Informationen: 
November 2009

Den Integrationsleitfaden für Neuzuwanderer fi nden Sie 
im Internet unter www.zuwanderer.solingen.de

Gefördert durch das Ministerium für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen



3

Inhaltsverzeichnis        

 Seite

Vorwort ..� 4
Allgemeines über Solingen ...................................................................................................... 5

 1. Ausländer- und Integrationsbüro ....................................................................................... 7
 2. Zuwanderer- und Integrationsrat – politische Partizipation ................................................. 9
 3. Integrationsbeauftragte der Stadt Solingen ..................................................................... 11
 4. Spätaussiedlerbeirat ........................................................................................................ 12
 5. Erste Schritte ................................................................................................................... 14
 6. Bürgerbüros .................................................................................................................... 15
 7. Migrationserstberatung und die Anbieter ........................................................................ 16
 8. Wohnsituation ................................................................................................................ 18
 9. Integrationskurse und die Anbieter ................................................................................. 19
10. Weitere Sprachkurse bieten folgende Träger an ............................................................... 22
11. Arbeitsaufnahme ............................................................................................................ 26
12. Finanzielle Unterstützung ................................................................................................ 28
13. Kindergeld, Erziehungsgeld ............................................................................................. 30
14. Kindergarten ................................................................................................................... 32
15. Schulpflicht ..................................................................................................................... 34
16. Berufswahl ...................................................................................................................... 44
17. Berufsvorbereitung und -ausbildung ............................................................................... 45
18. Jugendberatung und Hilfestellung ................................................................................... 46
19. Freizeitangebote für Jugendliche ..................................................................................... 49
20. Glaubenseinrichtungen ................................................................................................... 54
21. Wohlfahrtsverbände - Interkulturelles Netzwerk .............................................................. 58
22. Sportangebote ................................................................................................................ 60
23. Vereine und Organisationen für Zuwanderer ................................................................... 61
24. Gesundheit ..................................................................................................................... 64
25. Verkehr und Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) ................................................. 67
26. Anerkennung von Bildungszeugnissen ............................................................................ 68
27. Legalisation von Urkunden .............................................................................................. 70
28. Ausländische Senioren in Solingen .................................................................................. 71
29. Schwerbehinderung ........................................................................................................ 74
30. Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Solingen ................................................................ 75
31. Hilfe bei häuslicher Gewalt, Trennung und Scheidung ..................................................... 76
32. Bestattungsmöglichkeiten ............................................................................................... 78
33. Bankangelegenheiten ..................................................................................................... 79
34. Kfz-Zulassungsbehörde/Fahrerlaubnisbehörde ................................................................. 80
35. Stadtbibliothek Solingen ................................................................................................. 81
36. Standesamt Solingen ...................................................................................................... 82
37. Kreiswehrersatzamt ........................................................................................................ 83
38. Verbraucherschutz .......................................................................................................... 84
39. Entsorgung ..................................................................................................................... 85
40. Rheinisches Industriemuseum Schauplatz Solingen Gesenkschmiede Hendrichs ............... 86

41. Allg. Notruf/Hilfe in Notfällen .......................................................................................... 87



4

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Solingen ist eine Integrationsstadt: Bei uns leben Menschen aus 130 Herkunftsländern. Mehr als ein 
Viertel aller Solingerinnen und Solinger sind zugewandert oder Kind von Zugewanderten. Vor die-
sem Hintergrund ist es ein gutes und gelingendes Miteinander eines unserer wichtigsten Ziele. Nach 
Kräften bemühen wir uns um ein tolerantes, friedliches und freundschaftliches Zusammenleben aller 
nationalen, kulturellen und religiösen Gruppen. 

Ganz herzlich begrüße ich Sie als Migrantinnen und Migranten, die neu in unsere Stadt gekommen 
sind. Ich hoffe, Sie werden sich gut bei uns einleben, heimisch werden und sich in unserer bunten Viel-
falt wohl fühlen. Eine erste Orientierung in der neuen Umgebung soll Ihnen der vorliegende Leitfaden 
geben. Er listet zahlreiche Anlaufstellen und spezielle Beratungsangebote auf, die unsere Stadt für Sie 
bereit hält. 

Dieser Leitfaden ist aber auch gedacht als nützliches Nachschlagewerk und Hilfsmittel für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die in den Beratungsstellen tätig sind.

Allen Neuankömmlingen wünsche ich einen guten Start in der neuen und ungewohnten Umgebung. 
Mögen Ihre Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung gehen und Sie immer die Hilfe und Unterstüt-
zung finden, die Sie benötigen.

 

Norbert Feith M.A.
Oberbürgermeister



5

vielmehr ein Kaleidoskop vieler kleinstädtischer 
Siedlungskerne und ländlicher Hofschaften auf 
ein paar Höhenzügen, die entlang der Ausfall-
straßen miteinander verwuchsen und erst 1929 
vom preußischen Staat im Zuge einer Kommunal-
reform zusammengefasst wurden. Dazwischen 
liegen Bachtäler, die niemals völlig kultiviert wur-
den und heute als grüne Lungen das Stadtge-
biet gliedern. Im Osten und Süden rahmen die 
bewaldeten und zerklüfteten Wupperberge die 
Stadt ein. Neben dem namengebenden  Solingen 
(Stadtrechte seit 1374, Altstadt im Krieg zerstört) 
gingen in der Großstadt die vordem selbständi-
gen Städte Wald, Gräfrath, Ohligs, Höhscheid 
auf - 1976 kam noch Burg an der Wupper 
dazu. Doch auch drei Generationen nach der 
Städtevereinigung fühlen sich noch immer viele  
Solingerinnen und Solinger als „Wauler“, 
„Grewerter“ oder „Hühscheder“. So ist So-
lingen eine „überschaubare Großstadt“ ge-
blieben; vielleicht ein Grund dafür, dass die 
Stadt in den Verkehrs- und Kriminalstatistiken  
immer wieder als eine der sichersten Großstädte  
Deutschlands erwähnt wird. So ist das in Solingen.  
Tradition und Moderne liegen miteinander im 
Wettstreit. Während in den großen Unternehmen 
computergesteuerte Anlagen Hochleistungs-
klingen erzeugen, behaupten sich in derselben 
Stadt in einem 200jährigen Fachwerkhaus an der 
Wupper die letzten Solinger Schleifer, die Was-
serkraft als Antrieb für Schleifsteine nutzen. Wer 
durch das Stadtgebiet wandert, gleich welchem 
Weg er folgt, wird immer wieder auf Vielgestal-
tigkeit und „Ungleichzeitigkeit“ stoßen: Stadt 
und Land (355 km Wanderwege um und durch 
die Stadt), Industrie und Wohnen, Gewerbe und 
Grün, Hi-Tech und Hucke (altes Fachwerkhaus). 
Diese Kontraste machen den Charme der Stadt 
aus. Die Bevölkerungszahl lag Ende 2007 mit 
161.416 Einwohnern auf dem niedrigsten Stand 
seit 1988, die höchste Zahl seit Beginn der Erfas-
sung im Jahr 1949 wurde für 1972 mit 177.899 
ermittelt. Lebten im Jahr 1963 gerade einmal 
6.041 Nichtdeutsche in Solingen, waren es 2007 
21.328.  

Allgemeines über Solingen

Solingen ist international als die „Klingenstadt“ 
bekannt. Der Städtename ist zugleich geschütz-
tes Markenzeichen für Qualitätsschneidwaren 
aus Solingen. Die kreisfreie Großstadt mit rund 
163.000 Einwohnern liegt geographisch im Bergi-
schen Land (also keineswegs im Ruhrgebiet), zählt 
kulturell noch so eben zum Rheinland und ge-
hört politisch zum Bundesland Nordrhein-West- 
falen. Schon im späten Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit gründete sich der Ruf der Stadt 
an der Wupper auf Schwerter und Degenklin-
gen mit der Herkunftsbezeichnung „Me fecit 
Solingen“. Schmuckdegen aus den Werkstät-
ten eines Clemens Horn oder Peter Wirsberg 
gehörten im 16. Jahrhunderten zu den Staats-
geschenken, die sich europäische Fürsten ver-
ehrten. Die Gegenwart ist weniger martia-
lisch - Messer und Gabel haben Schwert und 
Säbel den Rang abgelaufen. Unter anderem 
kommen heute auch Autofelgen, Fahrzeug-
zubehör, Maschinenbauprodukte, hochwerti- 
ge Herrenkonfektion und Gummibärchen aus un-
serer Stadt. Die Solinger Wirtschaftsstruktur hat 
sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt; die 
Schneidwarenindustrie hat nicht mehr die Bedeu-
tung wie noch in den fünfziger Jahren: Aber: Noch 
sind über 90 Prozent der Unternehmen der Besteck- 
branche in Solingen ansässig. Die Stadt ist also 
nach wie vor die „Klingenstadt“ Deutschlands. 
Solingen liegt gemeinsam mit Remscheid und 
Wuppertal in einer traditionellen Handwerks- 
und Industrieregion, einer „Werkstattregion im 
Grünen“, die fast 700.000 Einwohner repräsen-
tiert: Wuppertal: 380.000, Solingen: 163.000, 
Remscheid: 135.000. Die Betriebsstruktur ist 
überwiegend mittelständisch, der Ausbildungs-
grad der Beschäftigten hoch. Die zentrale Lage 
der drei Städte in Deutschland und in Europa ist 
wirtschaftlich vielversprechend - zwischen Ruhr-
gebiet und Rheinschiene und im europäischen 
Maßstab im Schnittpunkt der Wachstumsachsen
zwischen Nord und Süd, West und Ost. Dass  
Solingen eine alte Industriestadt ist, fällt im 
Stadtbild kaum auf: Die Stadt ist grün, ihr Wohn-
wert hoch. Ein historisches Stadtzentrum suchen  
Besucher allerdings auch vergebens. Solingen ist 
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Integration in Solingen
Auch in Solingen finden sich zahlreiche Menschen 
mit anderen kulturellen und nationalen Wurzeln:
Jeder und jede Fünfte in Solingen hat einen  
Migrationshintergrund. Dass wir alle friedlich 
und tolerant miteinander leben, ist eines unse-
rer zentralen Ziele. Gerade deshalb freuen wir 
uns natürlich sehr über den Preis für erfolgreiche  
Integrationsarbeit, den wir im bundesweiten 
Wettbewerb gewonnen haben. Ein wichtiges  
Element dieses Konzeptes ist die Sprachför-
derung für ausländische Kinder und Jugend-
liche. Ebenfalls sind wir sehr froh, dass Mi-
grantinnen und Migranten sich für diese  
Gesellschaft engagieren.

Preisverleihung 2005: Das Foto zeigt v.l. den damaligen 
Bundesminister des Inneren, Otto Schily, Solingens damali-
gen Oberbürgermeister Franz Haug und Prof. Dr. Dr. H.c. 
mult Heribert Meffert, Vorsitzender des Vorstandes der 
Bertelsmann Stiftung.

Bundesrepublik Deutschland

Deutsche

Ausländer

Land Nordrhein-Westfalen

Stadt Solingen

Deutsche

Ausländer

Deutsche

Ausländer

91%

89%

86%

9%

14%

11%

Zum Vergleich:
Zum selben Stichtag waren von insgesamt rund 
82,2 Mio Einwohnerinnen und Einwohnern in 
der Bundesrepublik Deutschland rund 7,3 Mio. 
Personen ausländischer Nationalität, was ei-
nen Anteil von rund 8,8 % ausmacht. Im Land  
Nordrhein-Westfalen waren von gut 18 Mio.  
Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt 
gut 1,9 Mio. Personen im Besitz einer auslän-
dischen Staatsangehörigkeit (entspricht rund  
10,6 %). In Solingen selbst sind über 130 ver-
schiedene Nationalitäten vertreten. Die größ-
te Gruppe stellen hierbei die Solingerinnen und 
Solinger mit türkischer Staatsangehörigkeit dar. 
Gefolgt wird die Gruppe von den Italienerinnen 
und Italienern. Mit einigem Abstand folgen ser-
bisch-montenegrinische Staatsangehörige, dicht  
gefolgt von den Solingern mit hellenischer  
Herkunft (Griechenland).
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11. Ausländer- und Integrationsbüro

 
Terminvergabe

Wir möchten uns Zeit für Sie nehmen. Deshalb vereinbaren Sie am besten telefonisch einen Termin 
unter der Rufnummer: (0212) 290 - 2289.
Für persönliche Vorsprachen ist unsere Terminvergabestelle für Sie geöffnet:  Mo - Fr 08:00 - 13:00 Uhr
          Do  14:00 - 18:00 Uhr
Verwaltungsgebäude Gasstraße 22 b   
Zimmer 101

Einen Termin erhalten Sie innerhalb der nächsten sieben Werktage. Welche Unterlagen Sie mitbringen 
müssen, sagen wir Ihnen bei der Terminabsprache.

Keine langen Wartezeiten

Wir sind um Pünktlichkeit bemüht. Wenn Sie einen Termin vereinbart haben, müssen Sie in der Regel 
gar nicht warten. Dauert es doch einmal ein bisschen länger, sind Sie meist nach spätestens 15 Min. an 
der Reihe.

Wir melden uns, wenn Ihre Aufenthaltserlaubnis abläuft

Wenn Ihre Aufenthaltserlaubnis abläuft, erhalten Sie von uns rechtzeitig eine schriftliche Nachricht.

Vieles wird sofort erledigt

Bitte bringen Sie zum Termin alle erforderlichen Unterlagen mit. Dann können wir vieles sofort erledi-
gen, zum Beispiel Ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern.

Wir beraten Sie über Möglichkeiten, länger oder dauerhaft zu bleiben

Sie halten sich schon mehrere Jahre rechtmäßig in Deutschland auf? Wir beraten Sie, wann Sie eine 
Niederlassungserlaubnis beantragen können. Die Bearbeitung des Antrages erfolgt unmittelbar nach 
Vorlage aller Unterlagen innerhalb von drei Monaten.
Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und darf nicht mit einer Nebenbestimmung 
versehen werden. (Gilt nicht für Unionsbürger und Staatsangehörige von Island, Norwegen, Liechten-
stein)
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1EU-Büro im Bürgerbüro Ohligs

Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union können ihre Angelegenheiten bis hin zum Einbürge-
rungsantrag ohne vorherige Terminabsprache im EU-Büro im Bürgerbüro Ohligs erledigen.
Hier gibt es in der Regel keine Wartezeiten.
Das EU-Büro berät Sie gerne in allen Fragen zum
• Familiennachzug
• Arbeitsaufenthalt
• Studium, Ausbildung usw.
• Verpflichtungserklärungen (Einladung)
• Au-pair-Aufenthalte

Bürgerbüro Ohligs
Kieler Straße/Ecke Keldersstraße

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit – der letzte Schritt zur Integration

Sie möchten die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen? Die Mitarbeiterinnen der Staatsangehörig-
keitsstelle beraten Sie gerne. Einen Termin vereinbaren Sie bitte unter Rufnummer 0212 290 - 2287, 
- 2117 oder - 2289.

Einbürgerung
Es gelten im Allgemeinen folgende Voraussetzungen:

Der Antragsteller 
1. ist zum Zeitpunkt der Antragstellung im Besitz eines Aufenthaltstitels:

• Aufenthaltserlaubnis oder
• Niederlassungserlaubnis
oder ist ein
• freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger bzw. gleichgestellter Staatsangehöriger eines Staates des 

Europäischen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen)
• freizügigkeitsberechtigter Schweizer,

2. hat seit acht Jahren seinen gewöhnlichen, rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland,
3. kann den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne   

Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II bestreiten,
4. besitzt ausreichende Deutschkenntnisse, welche durch

• das Abschlusszeugnis einer allgemeinbildenden Schule in Deutschland oder 
• das B1-Sprachzertifikat i.V.m. dem erfolgreich abgelegten Einbürgerungstest nachgewiesen 

werden können,
5. hat sich keiner Straftat schuldig gemacht, wegen der er verurteilt wurde,
6. bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland,
7. verliert in der Regel bei der Einbürgerung seine alte Staatsangehörigkeit bzw. gibt sie auf. Für alle 

EU-Bürger besteht die Möglichkeit der doppelten Staatsangehörigkeit.

Umfangreiche Informationen auch aus dem Internet

Auch wenn das Internet den persönlichen Besuch bei der Ausländerbehörde nicht ersetzt: Alle wichti-
gen Informationen haben wir auf der Homepage der Stadtverwaltung Solingen zusammengefasst: 
www.auslaenderbehoerde.solingen.de. 

Hier finden Sie außerdem alle Formulare, die Sie in Ruhe zu Hause ausfüllen können.

Öffnungszeiten: 
Mo und Do 08:00 -13:00 Uhr 
  14:00 -18:00 Uhr
Di, Mi und Fr 08:00 -13:00 Uhr
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22. Zuwanderer- und Integrationsrat – politische Partizipation

Solingen hat als Gremium für die politische Teilhabe von Zuwanderinnen und Zuwanderern einen 
„Zuwanderer- und Integrationsrat“. Am 7. Februar 2010 finden die Neuwahlen für dieses politische 
Gremium statt. Von Ausländerinnen und Ausländern gewählte Vertreter beraten und beschließen 
zusammen mit Ratsmitgliedern über Themen der Integration in unserer Stadt. Der Zuwanderer- und 
Integrationsrat kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde befassen, Anträge an den Rat oder 
andere Ausschüsse richten und Zuschüsse für Projekte von Migrantenselbstorganisationen, ausländischen 
Vereinen, entwicklungspolitischen Gruppen und Flüchtlingsinitiativen bewilligen. 

Ziel des Zuwanderer- und Integrationsrates ist es, die Themen von Zuwanderinnen und Zuwanderern in 
die Politik zu bringen und sich für ein offenes und tolerantes Klima in Solingen einzusetzen.

Hier einige Themen, mit denen sich der ZUWI befasst:
• Interkulturelles Konzept
• Ausbildung ausländischer Jugendlicher
• Politische Teilhabe von Migranten
• Spracherwerb und Sprachförderkonzepte
• Muttersprachlicher Unterricht
• Teilhabe ausländischer Senioren 
• Situation von Flüchtlingen in Übergangsheimen
• Kooperation mit und Unterstützung von ausländischen Vereinen
• Bleiberecht für Flüchtlinge
• Internationale Feste und Veranstaltungen
• Interkulturelle Trainings und Fortbildungen
• Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Haben Sie Fragen? Wollen Sie Kontakt? Brauchen Sie Informationen über Soziales, Wohnen, Kinder-
gärten, Schulen, Behörden oder etwas anderes? Vielleicht ist ja Ihr Thema von allgemeinem Interesse 
und sollte unbedingt im Ausschuss besprochen werden! Kommen Sie einfach einmal zu uns. Wir tref-
fen uns regelmäßig und nehmen Ihre Anregungen gerne auf. 

Die Termine der nächsten Sitzungen erfahren Sie über das Büro der Integrationsbeauftragten, oder im 
Internet unter www.zuwanderer.solingen.de.

Wir sind Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner!
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.zuwanderer.solingen.de

Die Stadtverwaltung unterstützt den Zuwanderer- und Integrationsrat.
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Liebe Solingerinnen und Solinger, 
liebe Zuwanderinnen und Zuwanderer,

in Solingen leben Menschen aus über 130 Herkunftsländern. 
Fragen des Miteinanders, der Verständigung, des Spracher-
werbs, der schulischen und beruflichen Integration werden 
uns noch lange beschäftigen. 

Ein erster Schritt vor dem gemeinsamen Handeln ist immer 
das gegenseitige Kennenlernen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Kontakte zu den 
Mitgliedern des Zuwanderer- und Integrationsrates nutzen 
würden im Sinne eines guten interkulturellen Miteinanders in 
unserer Stadt.

Pino U. Mamone
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Eva Thomas
beratendes Mitglied
���������������������

VERWALTUNG:

Brauchen Sie Informationen 
über Soziales, Wohnen, 
Kindergärten, Schulen, 
Behörden oder etwas anderes? 

Vielleicht ist ja Ihr Thema von allgemeinem Interesse und sollte unbe-
dingt im Zuwanderer- und Integrationsrat besprochen werden! 

Kommen Sie einfach einmal zu uns.

Wir treffen uns regelmäßig und nehmen Ihre Anregungen gerne auf. 

Den nächsten Termin eines Treffens erfahren Sie in unserer Geschäfts-
stelle, Telefon 290-2225 oder 290-2601.

Wir sind Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner!

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.zuwanderer.solingen.de

Die Stadtverwaltung unterstützt den Zuwanderer- und Integrationsrat.

Integrationsbeauftragte
Geschäftsstelle des
Zuwanderer- und 
Integrationsrates
November 2009

Zuwanderer- und Integrationsrat -
was ist das eigentlich? 

Haben Sie Fragen? 
Wollen Sie Kontakt? 

Die Geschäftsstelle
Rathausplatz 1
Postfach 10 01 65
42601 Solingen

  

Fax: 290-2162
E-Mail: integrationsbeauftragte@solingen.de

zuwi@solingen.de

Solingen hat einen „Zuwanderer- und Integrationsrat“ nach §126 der 
Gemeindeverordnung des Landes NRW statt eines Ausländerbeirates.
Ziel ist eine enge Zusammenarbeit zwischen gewählten Migranten-
vertretern und Ratsmitgliedern.
Deshalb arbeiten zehn von Migrantinnen und Migranten gewählte 
Mitglieder mit neun Mitgliedern aus dem Stadtrat und fünf beraten-
den Vertreterinnen und Vertretern zusammen.
Der ZUWI unterscheidet sich vom Ausländerbeirat durch mehr Kom-
petenzen.
Er kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde befassen und 
Anträge an den Rat oder andere Ausschüsse richten.
Im Rahmen des Haushaltsansatzes bewilligt er Zuschüsse an auslän-
dische Vereine und für Projekte zum besseren Zusammenleben von 
Ausländern und Deutschen.

Beispielhaft einige Themen, mit denen sich der Zuwanderer- und 
Integrationsrat befasst:
� Interkulturelles Konzept
� Ausbildungssituation ausländischer Jugendlicher
� Politische Partizipation von Migranten
� Spracherwerb und Sprachförderkonzepte
��Muttersprachlicher Unterricht
� Teilhabe ausländischer Senioren
� Situation von Flüchtlingen in Übergangsheimen
� Kooperation mit und Unterstützung von ausländischen Vereinen
� Vorurteile und ihre Folgen

Grußwort

Liebe Solingerinnen und Solinger, 
liebe Zuwanderinnen und Zuwanderer,

in Solingen leben Menschen aus über 130 Herkunftsländern. Fra-
gen des Miteinanders, der Verständigung, des Spracherwerbs, der 
�������������������������������������������������������������
beschäftigen.
Ein erster Schritt vor dem gemeinsamen Handeln ist immer das 
gegenseitige Kennenlernen, hierzu möchte das vorgelegte Faltblatt 
beitragen.
����������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������
eines guten interkulturellen Miteinanders in unserer Stadt.

Pino U. Mamone

Zuwanderer-

und

Integrationsrat
Oberbürgermeister
Norbert Feith

Integrationsbeauftragte
Anne Wehkamp
Telefon: 290-2225

Sekretariat
Adelheid Zinndorf

Telefon: 290-2601
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33. Integrationsbeauftragte der Stadt Solingen

Die Integrationsbeauftragte der Stadt Solingen ist Anne Wehkamp. 

Zuständigkeitsbereiche der Integrationsbeauftragten:
• Leitung SD Integration / RAA
• Geschäftsführung des Zuwanderer- und Integrationsrates 
• Geschäftsführung der Umsetzungsgruppe des Interkulturellen Konzeptes der Stadt Solingen
• Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
• Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Fest „Leben braucht 

Vielfalt“, Informations- und Diskussionsveranstaltungen, „Integrationsbörse“, etc.
• Geschäftsführung des mobilen Übersetzungsdienstes
• Zusammenarbeit mit ausländischen Vereinen
• Beantragung von Zuschüssen
• Ansprechpartnerin in Solingen lebender Migrantinnen und Migranten

Kontaktaufnahme mit dem Zuwanderer- und Integrationsrat und 
der Integrationsbeauftragten:

Anne Wehkamp
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Zimmer: 1.057
Telefon: (0212) 290 - 2225 oder 290 - 2601
Fax: (0212) 290 - 2162
E-Mail: a.wehkamp@solingen.de
Internet: www.zuwanderer.solingen.de
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44. Spätaussiedlerbeirat

Vorsitzender des Beirates: 

Peter Märkel
Telefon: (0212) 819801
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4Die Beratungsstelle des Spätaussiedlerbeirates gibt gerne Auskünfte und Hilfestellung 
in folgenden Fragen:

• Spätaussiedlerbescheinigungen
• Eingliederungshilfen
• Wohngeld / Berechtigungsschein für Sozialwohnungen
• Sonstige Mieterangelegenheiten
• Kündigungen von Haustürgeschäften
• Diplomanerkennungsanträgen beim Reg-Präsidenten
• Erziehungsgeld, Kindergeld
• Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II
• Grundsicherung
• Rentenanträge / für jüngere Anträge auf Kontenklärung
• Behindertenausweis-Anträge, Bearbeitung von Widersprüchen
• Anträge auf Pflegeversicherung, Bearbeitung von Widersprüchen
• Schriftwechsel mit dem Bundesverwaltungsamt betreffend Anträgen von ausreisewilligen 

Angehörigen
• Beratung von Familienangehörigen

Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle:

Lilia Rempel   Edith Vieth 

Di 15:00 - 18:00 Uhr

Übergangsheim
Kronprinzenstraße
42651 Solingen
Telefon: (0212) 586047 

Fragen zum Spätaussiedlerbeirat, rechtlichen Status sowie Unterkunft beantwortet Ihnen gerne: 

Sebastian Püttmann
Stadtdienst Soziales
Hilfen für Flüchtlinge und Spätaussiedler
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 5233
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55. Erste Schritte

Meldepflicht und Bürgerbüros

In Deutschland besteht Meldepflicht. Das heißt jeder, der in Deutschland eine Wohnung bezieht, ist 
verpflichtet, sich innerhalb einer Woche anzumelden. 
Die Anmeldung erfolgt in den Bürgerbüros.

Dienstleistungen der Bürgerbüros
• Meldeangelegenheiten: Anmeldung, Abmeldung, Ummeldungen, Statuswechsel, Aufenthalts- und 

Meldebescheinigungen, Melderegisterauskunft
• Liste über Hotels und Privatunterkünfte
• Ausweise und Pässe: Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe, vorläufige Ausweisdokumente
• Lohnsteuerkarten: Beantragung einer Lohnsteuerkarte, Änderungen in der Steuerkarte,  

Ersatzsteuerkarte
• Anträge auf Auszug aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis), Beglaubigungen 
• Anträge auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Gewerberegisterauskunft), 
• Kfz-Zulassungsstelle – nur in den Bürgerbüros Höhscheid, Wald und Ohligs
• Änderungen in Fahrzeugscheinen, Führerscheinumtausch in EU-Führerscheine
• Untersuchungsberechtigungsscheine – für ärztliche Untersuchungen eines Jugendlichen, der noch 

nicht 18 Jahre alt ist und ins Berufsleben einsteigt.
• Ausgabe des Formulars für die Hundesteuer
• Kartenverkauf für Veranstaltungen
• Wehrerfassung
• sonstiges 
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66. Bürgerbüros

Kontakt
Telefon: (0212) 290 - 3601
  (0212) 290 - 3602
  (0212) 290 - 3603
Fax: (0212) 290 - 3609
E-Mail: buergerbuero@solingen.de

Bürgerbüro Clemensgalerien
Mummstraße 10  
42651 Solingen  

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  08:00 -19:00 Uhr  
Sa  09:00 -14:00 Uhr  

Bürgerbüro Ohligs
Zusatzangebot: EU-Büro,
Zulassungsangelegenheiten   
Keldersstraße/Ecke Kieler Straße    
42697 Solingen

Öffnungszeiten:
Mo, Do  08:00 - 13:00 Uhr  
   14:00 - 18:00 Uhr  
Di, Mi, Fr  08:00 - 13:00 Uhr  
Sa  10:00 - 13:00 Uhr   
  
 

Wald

Ohligs

Clemens Galerien

Bürgerbüro Höhscheid 
Schwerpunkt:  Kfz-Zulassungsstelle 
Gasstraße 22    
42657 Solingen  
 
Öffnungszeiten:  
Mo, Di  08:00 - 13:00 Uhr  
   14:00 - 16:00 Uhr  
Mi, Fr  08:00 - 13:00 Uhr    
Do  08:00 - 13:00 Uhr
   14:00 - 18:00 Uhr

Bürgerbüro Wald
Zusatzangebot: 
Zulassungsangelegenheiten
Friedrich-Ebert-Straße 81
42719 Solingen

Öffnungszeiten:
Mo, Do  08:00 - 13:00 Uhr
   14:00 - 18:00 Uhr
Di, Mi, Fr 08:00 - 13:00 Uhr
Sa  10:00 - 13:00 Uhr
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77. Migrationsberatung für Erwachsene und die Anbieter

Ziel der Migrationsberatung ist es, die Neuzuwanderer und deren Familien auf dem Weg in die 
deutsche Gesellschaft zu begleiten und ihnen Unterstützung zu selbstständigem Handeln in 
verschiedenen Lebensbereichen zu geben:

• Spracherwerb und Integrationskurse
• Kindergarten 
• Schule/Ausbildung
• Beruf/Arbeit
• Wohnen
• Soziales Umfeld und Freizeit
• Gesundheitliche Fragen
• Persönliche Anliegen
• Beratung und Unterstützung bezüglich kommunaler und staatlicher Hilfen
• Beratung in Statusfragen und Fragen der Familienzusammenführung
• Sonstiges

Nach einem umfassenden persönlichen Erstgespräch wird gemeinsam ein individuell erarbeiteter 
Förderplan erstellt, der als verbindlicher Wegweiser dienen soll. Die Erstberatung kann bis drei Jahre 
nach Einreise bzw. Erlangen des auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatusses in Anspruch genommen 
werden.

Die Anbieter in Solingen:

Caritasverband für die Stadt Solingen e. V.
Fachdienst für Integration und Migration - FIM
Integrationsagentur/Migrationserstberatung

Migrationszentrum
Ahrstraße 5 - 13
42697 Solingen
Telefon: (0212) 5992250
Fax: (0212) 2682450

Öffnungszeiten:
Mo 13:00 - 17:00 Uhr
Di 09:00 - 16:00 Uhr
Mi 09:00 - 13:00 Uhr
Do 13:00 - 16:45 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Goerdelerstraße 55
42651 Solingen
Telefon: (0212) 20638 - 51 (Verwaltung)
Fax: (0212) 20638 - 59
E-Mail: fim-leitung@caritas-solingen.de

Zusätzlich: Psychologische Beratung
Nationalitätenübergreifend, Beratung/Therapie
Telefon: (0212) 20638 - 52
E-Mail: fim-psych.beratung@caritas-solingen.de
Internet: www.caritas-solingen.de
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7Diakonisches Werk des Kirchenkreises Solingen
Zuwanderungsdienste/Integrationsagentur
(Beratung kann in polnisch, russisch, englisch und griechisch erfolgen)

Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Telefon: (0212) 287 - 0
Fax: (0212) 287 - 50
E-Mail: meb.scott@evangelische-kirche-solingen.de
 meb.eleftheriadis@evangelische-kirche-solingen.de
Internet: www.diakonie-solingen.de

Internationaler Bund IB
Jugendmigrationsdienst

Friedrichstraße 46
42655 Solingen
Ansprechpartner: Herr Thom
Telefon: (0212) 46006
Fax: (0212) 42696
E-Mail: jhv-solingen@internationaler-bund.de
 micha.thom@internationaler-bund.de

Öffnungszeiten:
Mo - Do 08:30 - 17:00 Uhr
Fr 08:30 - 13:30 Uhr

Darüber hinaus gibt es in Wuppertal folgende Stelle:

Arbeiterwohlfahrt Wuppertal e. V.
Friedrichschulstraße 15
42105 Wuppertal
Telefon: (0202) 245770
E-Mail: awo.wuppertal@t-online.de

Besondere Beratungsstellen:

Jüdische Wohlfahrtsverband   Beratungsstelle des Spätaussiedlerbeirates
Niederlassung Solingen    Kronprinzenstraße 18
Kasernenstraße 21     42655 Solingen
42651 Solingen      Ansprechpartnerin: Frau Lilia Rempel
Ansprechpartnerin: Frau E. Rits   Telefon: (0212) 586047
Telefon: (0212) 28720     Sprechzeiten:
Sprechzeiten:      Di 15:00 - 18:00 Uhr
Mo 10:00 - 14:00 Uhr 
Di 09:00 - 13:00 Uhr
Do 14:00 - 18:00 Uhr
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88. Wohnsituation

Jeder Neuzuwanderer soll sich bemühen, eine Wohnung für sich und seine Familie auf dem 
Wohnungsmarkt zu finden. Behilflich dabei ist der 

Stadtdienst Wohnen
Rathausplatz 1, 42651 Solingen

Dienstleistungen
• Wohngeld (Mietzuschuss) Herr Reiff Telefon: (0212) 290 - 2535
• Wohnberechtigungsbescheinigung (WBS) Frau Klein Telefon: (0212) 290 - 2531
   Frau Albuszies Telefon: (0212) 290 - 2545
• Wohnungsvergabe Frau Pfeiffer Telefon: (0212) 290 - 2224
• Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfen Herr Schaberg Telefon: (0212) 290 - 2688
• Anlaufstelle für Bürger, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind

Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene 
„Die 10“
Die „10“ ist eine niedrigschwellige Übernachtungs- und Beratungseinrichtung für problembelastete 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren. Wer Beratung, Begleitung oder 
Unterstützung in Fragen der alltäglichen Lebensbewältigung oder für  spezifische Problemlagen sucht, 
kann sich gerne an die MitarbeiterInnen der „10“ wenden. 

Hermannstraße 10, 42657 Solingen
Ansprechpartner: Frau Ch. Bertenburg, Frau M. Hackbarth, Frau H. van Uem, Herr R. Hellinghausen
Telefon: (0212) 594459 - 41, - 42 oder - 44

MieterInnenberatung, Mietspiegel und Beistand bei Auseinandersetzungen 
mit Vermietern 
erhält man beim Mieterverein
    Bergstraße 22, 42651 Solingen
    Ansprechpartnerin: Frau Ruthlübbers
    Telefon: (0212) 17058

Die Wohnungsbaugenossenschaften
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99. Integrationskurse und die Anbieter

Seit 2005 haben folgende Gruppen neu zugewanderter Ausländer einen Rechtsanspruch auf einen 
öffentlich geförderten Integrationskurs:

1.) Neuzugewanderte Ausländer, die sich dauerhaft in Deutschland aufhalten, wenn sie erstmalig eine 
Aufenthaltserlaubnis (zu Erwerbszwecken, zum Zweck des Familiennachzugs oder aus humanitären 
Gründen) erhalten oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 AufenthG (Kontingent-
flüchtlinge). 

2.) Spätaussiedler und deren Ehegatten oder Abkömmlinge. 

Bereits länger in Deutschland lebende Ausländer und EU-Bürger haben keinen Rechtsanspruch auf 
Teilnahme. Sie können jedoch auf Antrag vom Bundesamt zur Kursteilnahme zugelassen werden. Zur 
Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind anspruchsberechtigte Ausländer, die nicht über 
einfache deutsche Sprachkenntnisse verfügen. 

Ausländer ohne Rechtsanspruch, die Sozialleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch beziehen, 
können vom Sozialleistungsträger zur Teilnahme aufgefordert und verpflichtet werden. Darüber hinaus 
können Ausländer von der Ausländerbehörde verpflichtet werden, die in besonderer Weise integra-
tionsbedürftig sind. Den Berechtigungsschein erhalten die neu zugewanderten Ausländer von der 
Ausländerbehörde. Ausländer, die einen Antrag auf Zulassung zum Integrationskurs stellen, erhalten 
den Berechtigungsschein vom

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Regionalstelle Düsseldorf
Erkrather Straße 349
40231 Düsseldorf
Telefon: (0211) 9863400
Fax: (0211) 9863498

Kein Anspruch besteht, wenn ein Aufenthalt nur vorübergehend ist oder fortgeschrittene Deutsch-
kenntnisse vorhanden sind. 

Alle Informationen zu Integrationskursen, Kursanbietern, Berechtigungsscheine zur Kursteilnahme, etc. 
sind erhältlich bei:

Ausländer- und Integrationsbüro 
Gasstraße 22b
42655 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 2203 oder - 2202
Ansprechpartner: Frau Matthews, Frau Hillenbach

Der Integrationskurs umfasst einen 600-stündigen Deutschkurs und einen 45-stündigen Orientie-
rungskurs, in dem Grundkenntnisse über die deutsche Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte 
vermittelt werden. Der Sprachkurs dauert bei ganztägigem Unterricht (Regelfall) sechs Monate, bei 
Teilzeitunterricht bis zu zwei Jahren. 
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9Die Anbieter der Integrationskurse

Bergische Volkshochschule Solingen Wuppertal
Mummstraße 10
42651 Solingen
Ansprechpartner: 
Herr Danigo Leiter der Abteilung Sprachen  Telefon: (0212) 290 - 3252
Frau Meike Sekretariat Telefon: (0212) 290 - 3253
Frau Schwaar Sekretariat Telefon: (0212) 290 - 3261

Alle Kursformen, von Anfänger-Kursen bis zu Kursen zum Erreichen des B1-Zertifikats  
Vormittags: Kinderbetreuung (kostenlos)
Kosten: 1 Euro/Unterrichtstunde/Teilnehmer
Maßnahmenumfang: 600 Std. – B1 Zertifikat 

Akzent Schule
Mankhauser Straße 7b
42699 Solingen
Telefon: (0212) 2238198
Mobil: (0176) 49409127
E-Mail: akzentschule@versanet.de

Integrationskurse mit Kinderbetreuung

Internationaler Bund IB
Friedrichstraße 46
42655 Solingen
Ansprechpartner: Herr Thom
Telefon: (0212) 15353
Fax: (0212) 42696
E-Mail: micha.thom@internationaler-bund.de

Integrationskurse (nach dem Zuwanderungsgesetz), 20 Std/Woche, in Verbindung mit Case-Manage-
ment, Sprachlernberatung und Berufsvermittlung

Zentrum für Integration und Bildung (ZIB)
Goerdelerstraße 47
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Kersken
Telefon: (0212) 22294 - 1811 oder 22294 - 0

Das ZIB bietet als Einstieg den Basissprachkurs und im Anschluss daran den Aufbausprachkurs und den 
Orientierungskurs an (insgesamt 645 Ustd.).
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  9Katholisches Bildungswerk Wuppertal/Solingen/Remscheid
Geschäftsstelle
Laurentiusstraße 7
42103 Wuppertal
Telefon: (0202) 495830
E-Mail: info@bildungswerk-wuppertal.de

in Kooperation mit:

Caritasverband für die Stadt Solingen e. V.
Ansprechpartner: Herr Orner
Ahrstraße 5 - 13
42697 Solingen
Telefon: (0212) 5992250

Montag und Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr
(nach telefonischer Absprache)

Elternintegrationskurse mit Kinderbetreuung, 12 Stunden pro Woche vormittags, Abschlussprüfung 
„Zertifikat Deutsch“

Kursorte:  
Ahrstraße 5 - 13, 42697 Solingen-Ohligs und
Van-Meenen-Straße 1, 42651 Solingen-Mitte
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1010. Weitere Sprachkurse bieten folgende Träger an:

Bergische Volkshochschule Familienbildung 

Deutsch und Elternbildung
Birkenweiher 66
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Dagmar Bertram
Telefon: (0212) 290 - 7236

Deutsch und Elternbildung, Sprachkurse mit lebensnahen und alltäglichen Themen für Migrantinnen 
ohne Deutschkenntnisse oder mit geringen Deutschkenntnissen.

Kursorte:

Wir in der Hasseldelle
Bürgertreff Hasseldelle 
Rolandstraße 1
42651 Solingen
Telefon: (0212) 53484 (Zentrale)

dienstags und donnerstags
Die genauen Termine bitte erfragen unter
Telefon: (0212) 3809749
Ansprechpartnerin: Fr. Ricchiuti

Rund um die Zietenstraße 
Siedlungsbüro Zietenstraße 40
42651 Solingen
Telefon: (0212) 3831744
Ansprechpartnerin: Fr. Thomas

mit Kinderbetreuung!
freitags
Die genauen Termine bitte erfragen!

Andere Sprach-Angebote der Bergischen Volkshochschule:

• Türkische Mutter-Kind-Gruppe  
zur Förderung der Zweisprachigkeit für Mütter mit ihren Kindern bis zum Kindergarteneintritt

• Mama weiß Bescheid – Gesprächskreis für türkische oder arabische Frauen 
Sie erhalten Informationen zu Kindererziehung, Schule, Behördengängen, Alltagsproblemen und 
dem Leben in Deutschland (mit türkischsprachiger oder arabischsprachiger Kursleitung).

• Interkulturelle Spiel- und Kontaktgruppen (Zietenstraße, Fuhr)  
für Eltern mit Kindern bis zum Kindergarteneintritt

Bitte genauen Ort und Zeit erfragen!

Familienbildung
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 10Deutsch- und Muttersprachliche Förderung von anderen Anbietern

Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 
aus Zuwandererfamilien (RAA)

Die RAA ist eine interkulturelle städtische Fachstelle.

Rathausplatz 1
42651 Solingen
E-Mail:  raa@solingen.de
Internet: www.raa.solingen.de

Ihre Schwerpunkte sind:

• Konzeptionierung und Koordinierung von Sprachfördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche  
in Kindertagesstätten und Schulen

• Fortbildungen für Erzieherinnen, Lehrkräfte und Pädagogen.
• Beratung und Unterstützung von Seiteneinsteigern
• Beratung und Unterstützung beim Übergang Schule/Beruf
• Konzeptentwicklung für Maßnahmen zur Förderung und Integration von Kindern und Jugendlichen 

mit Zuwanderungsgeschichte
• Interkulturelle Elternarbeit
 
Ansprechpartner und Zuständigkeiten:

Frau Wehkamp, Dipl. Pädagogin
Leitung
Telefon: (0212) 290 - 2225
E-Mail: a.wehkamp@solingen.de

Frau Hess-Steinhauer, Lehrerin
Stellvertretende Leitung,  
Schulentwicklung SEK I und SEK II
Telefon: (0212) 290 - 2558
E-Mail: h.hess-steinhauer@solingen.de

Frau Bensberg-Mueller, Lehrerin
Schulentwicklung Primarstufe und Förderschule, 
Seiteneinsteigerberatung, 
Fortbildungen für Multiplikatoren
Telefon: (0212) 290 - 2552
E-Mail: h.bensberg-mueller@solingen.de

Frau Di Bernardo Jürges, Dipl. Soz. Pädagogin, 
M.C.D. Community Developpement
Übergang Schule – Beruf, Elternzusammenarbeit, 
Migrantennetzwerke
Telefon: (0212) 290 - 2554
E-Mail: l.dibernardo@solingen.de

Frau Rodloff, Soz. Pädagogin
Elementarerziehung, Übergang Elementarstufe/
Primarstufe, Fortbildung von Erzieherinnen
Telefon: (0212) 290 - 2556
E-Mail: s.rodloff@solingen.de

Frau Zerbin-Melcher, Dipl. Sozialarbeiterin
Elementarerziehung, Übergang Elementarstufe/
Primarstufe, Fortbildung von Erzieherinnen
Telefon: (0212) 290 - 2557
E-Mail: i.zerbin-melcher@solingen.de

Frau Schäfer, Verwaltungsangestellte
Telefon: (0212) 290 - 2551  
Fax: (0212) 290 - 2549
E-Mail: b.schaefer@solingen.de

Zivildienstleistender
Telefon: (0212) 290 - 2550
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10Sprachförderung: Deutsch für Erwachsene

AWO  Caritasverband e. V. Caritasverband e. V.
Mehrgenerationenhaus Migrationszentrum Mehrgenerationenhaus
Van-Meenen-Straße 1 Ahrstraße 5 - 13 Van-Meenen-Straße 1
42651 Solingen 42697 Solingen 42651 Solingen
Telefon: (0212) 77445 Telefon: (0212) 5992250 Telefon: (0212) 202763
     

Muttersprachliche Förderung

Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht (MSU)

Das Angebot des Muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts (MSU) in den Sprachen:
Albanisch, Arabisch, Griechisch, Italienisch, Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch und Russisch ist 
zu erfragen bei:

Stadt Solingen
Schulamt
Ansprechpartnerin: Frau Lamers-Heinemann
Telefon: (0212) 290 - 6324

Muttersprachliche Förderung bei den Wohlfahrtsverbänden

Tamilisch als Muttersprache: Neugriechisch als Muttersprache:
Caritasverband e. V. Diakonisches Werk des Kirchenkreises Solingen
Migrationszentrum Mehrgenerationenhaus
Ahrstraße 5 - 13 Van-Meenen-Straße 1
42697 Solingen 42651 Solingen
Telefon: (0212) 5992250 Telefon: (0212) 28725
  

Hausaufgabenhilfen

Hausaufgabenhilfe der Wohlfahrtsverbände

• für Grundschulkinder:  

AWO   
Mehrgenerationenhaus  
Van-Meenen-Straße 1  
42651 Solingen  
Ansprechpartnerin: Frau Peters-Yazicioglu  
Telefon: (0212) 209409   

Caritasverband für die Stadt Solingen e. V.
Migrationszentrum  Mehrgenerationenhaus
Ahrstraße 5 - 13  Van-Meenen-Straße 1
42697 Solingen  42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Herr Orner  Ansprechpartnerin: Frau Bordonau
Telefon: (0212) 5992250  Telefon: (0212) 202763
E-Mail: fim-hausaufgabenhilfe@caritas-solingen.de E-Mail: fim-hdb@caritas-solingen.de
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 10• für Schüler der weiterführenden Schulen:

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Solingen
Mehrgenerationenhaus
Van-Meenen-Straße 1
42651 Solingen
Ansprechpartner: Herr Eleftheriadis
Telefon: (0212) 28725

Hausaufgabenhilfe des Internationalen Bundes

• Sozialpädagogische Schülerhilfe
Ansprechpartner: Herr Thom
Die Schülerhilfe wird erteilt im Gebäude des IB
Friedrichstraße 46
42655 Solingen
Telefon: (0212) 46006
Fax: (0212) 42696
E-Mail: micha.thom@internationaler-bund.de

• Schülerhilfe – dreizehn plus
Ansprechpartnerin: Frau Lüders
Telefon: (0212) 46006
Die Schülerhilfe wird erteilt im Gebäude der Hauptschule Krahenhöhe
Schützenstraße 209
42659 Solingen
Telefon: (0212) 44996
Fax: (0212) 49228
E-Mail: christine.lueders@internationaler-bund.de

Öffnungszeiten: 
Vier Tage in der Woche, nach Schulschluss (nach 13:00 Uhr).

• Schülerhilfe – Verlässliche Grundschule acht bis eins
Ansprechpartnerin: Frau Wegner
Telefon: (0212) 15353
Fax: (0212) 10377
E-Mail: bettina.wegner@internationaler-bund.de

Öffnungszeiten der Einrichtung: 
Mo - Fr 07:30 - 09:00 Uhr und 12:00 - 13:30 Uhr

• Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
In Kooperation mit drei Solinger Grundschulen bietet der IB in der unterrichtsfreien Zeit von 
07:30 - 16:00 Uhr eine Betreuung der Grundschüler in Gruppenräumen der jeweiligen Schulen an 
(Betreuung, Freizeitgestaltung, Verpflegung). 
Ansprechpartnerin: Frau Wegner
Telefon: (0212) 15353
Fax: (0212) 10377
E-Mail: bettina.wegner@internationaler-bund.de

Öffnungszeiten der Einrichtungen:
Mo - Fr 07:30 - 16:00 Uhr
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1111. Arbeitsaufnahme

Agentur für Arbeit (Arbeitsamt)
Kamper Straße 35
42699 Solingen
Service-Telefon: (0212) 2355 - 0
Fax: (0212) 2355 - 481
E-Mail: solingen@arbeitsagentur.de
Öffnungszeiten:
Mo - Mi 07:30 - 13:00 Uhr
Do 07:30 - 18:00 Uhr
Fr 07:30 - 12:30 Uhr

Dienstleistungen der Agentur für Arbeit:

• Vermittlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
• Beratung von Arbeitssuchenden und Arbeitgebern
• Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungschancen
• Vermittlung beruflicher Weiterbildungen und Umschulungen
• Gewährung von Leistungen zur beruflichen Rehabilitation.

Geldleistungen der Agentur für Arbeit:

Die Agentur für Arbeit bietet ein vielfältiges Angebot zur Sicherung des Lebensunterhalts – Arbeitslosen-
geld I. Die Empfänger von Arbeitslosengeld II – Hartz IV – werden von der Arbeitsgemeinschaft ARGE 
betreut. Darüber hinaus werden Geldleistungen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen, zur Förderung der 
Beschäftigung sowie Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit erbracht. Die Übernahme von Weiterbil-
dungskosten zählen ebenso zum Leistungsumfang wie die Hilfe bei der Vermittlung in Arbeit.
Auch das Kindergeld wird von der Familienkasse der Agentur für Arbeit gezahlt.

Genehmigung für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

Um eine Arbeit aufzunehmen, brauchen Zuwanderer aus Nicht-EU-Staaten die hierfür erforderliche 
Genehmigung der Ausländerbehörde. In vielen Fällen steht die Arbeitsaufnahme Ausländern Kraft 
Gesetzes zu, wie z. B. bei Ehegatten Deutscher. In anderen Fällen muss die Ausländerbehörde bei der 
Agentur für Arbeit die Zustimmung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit einholen. Dies gilt auch für 
asylbegehrende und geduldete Ausländer. Der jeweilige von der Ausländerbehörde erteilte Aufent-
haltstitel lässt erkennen, ob und in welchem Umfang eine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden darf. 
Eine gesonderte Arbeitserlaubnis ist nicht mehr erforderlich. Unionsbürger können auch zur Arbeits-
suche visumsfrei nach Deutschland einreisen. Ihnen und ihren Familienangehörigen, sofern sie Staats-
angehörige eines Mitgliedsstaates der EU sind, wird von Amts wegen eine Bescheinigung über ihr 
Aufenthaltsrecht ausgestellt. Unionsbürger sind zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. Eine 
gesonderte Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit brauchen sie nicht. Für Unionsbürger aus 
Mittel- und Osteuropa gelten Einschränkungen. Sie benötigen für ihr Recht auf Freizügigkeit (Recht, 
jederzeit in andere Staaten der EU einzureisen und sich dort an beliebigen Orten aufzuhalten) eine  
EU-Arbeitserlaubnis, über deren Erteilung die zuständige Arbeitsagentur entscheidet.
In Einzelfällen kann man eine Beratung im EU-Büro des Bürgerbüros Ohligs in Anspruch nehmen.
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11Selbstständige Erwerbstätigkeit

Für die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, sofern 
von der Tätigkeit positive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft ausgehen. Diese Voraussetzungen 
gelten bei einer Investitionssumme von mindestens einer Million Euro und der Schaffung von zehn 
Arbeitsplätzen in der Regel als erfüllt. Falls die Investitionssumme oder die Zahl der Arbeitsplätze niedri-
ger ist, werden die Voraussetzungen anhand der Tragfähigkeit der Geschäftsidee, der Höhe des Kapi-
taleinsatzes und der unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers unter Einbeziehung unter ande-
rem von Gewerbebehörden und Berufskammern geprüft. Ausländer, die älter als 45 Jahre sind, sollen 
die Aufenthaltserlaubnis nur erhalten, wenn sie über eine angemessene Altersvorsorge verfügen. 

Steuern und Sozialversicherungen

Jeder Arbeitnehmer benötigt eine Steuerkarte und einen Sozialversicherungsausweis. Eine Lohnsteuer-
karte wird im Bürgerbüro ausgestellt. Den Sozialversicherungsausweis erhält man bei Rentenversiche-
rungsträgern. Bei erstmaliger Aufnahme einer Erwerbstätigkeit meldet in der Regel der Arbeitgeber 
den Beschäftigten an, der dann eine Sozialversicherungsnummer und einen Sozialversicherungsaus-
weis erhält. Im Arbeitsvertrag wird in der Regel ein Brutto-Einkommen vereinbart. Vom Brutto-
Einkommen werden Steuern und Sozialabgaben abgezogen, die der Arbeitgeber direkt abführt. 
Ausgezahlt wird somit das Netto-Einkommen. Brutto- und Nettoeinkommen sind in einer Gehaltsab-
rechnung aufgeführt. Der Anspruch auf Versicherungsschutz durch Krankheit oder Unfall, Arbeitslosig-
keit, Alter, Pflegebedürftigkeit und Invalidität gründet sich bei der Sozialversicherung aus der Zahlung 
von Arbeitnehmer- und Arbeitgeber- Versicherungsbeiträgen. Die Beiträge, die monatlich für die 
Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Rentenversicherung und die Pflegeversi-
cherung bezahlt werden müssen, nennt man Sozialabgaben. Die Höhe der Sozialabgaben ist vom 
Einkommen abhängig. Sie werden jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt. Der 
Anteil des Arbeitnehmers wird automatisch vom Gehalt abgezogen. Der Arbeitgeber muss die Beiträ-
ge an die Versicherungen überweisen. Versteuert wird das Brutto-Gehalt. Der Steuersatz hängt von 
der Höhe des Gehalts ab. Außerdem erfolgt je nach Familienstand eine Einstufung in eine von sechs 
so genannten Steuerklassen (I-VI). Die Steuerklasse richtet sich u. a. danach, ob man ledig oder ver-
heiratet ist, Kinder hat oder „Zweit-Verdiener“ ist. Wenn in einem Haushalt beide Ehepartner über 
steuerpflichtiges Einkommen verfügen, können unter bestimmten Voraussetzungen besondere Kombi-
nationen von Steuerklassen sinnvoll sein. Angaben zur Steuerklasse und zu Kindern sind auf der Lohn-
steuerkarte eingetragen, die man im Bürgerbüro erhält. Die Lohnsteuerkarte wird beim Arbeitgeber 
hinterlegt, der das Gehalt und weitere Angaben dort einträgt. Die Steuern werden automatisch jeden 
Monat vom Brutto-Gehalt abgezogen. Nach Ablauf des Jahres wird in der Regel eine Steuererklärung 
von Ihnen gefordert. Es ist nicht selten, dass Sie bereits gezahlte Steuern teilweise erstattet bekom-
men. Auskünfte erteilt dazu das zuständige Finanzamt. Informationen kann man auch bei Lohnsteuer-
verein oder einem Steuerberater erhalten (gebührenpflichtig)



28

1212. Finanzielle Unterstützung

Leistungen des Zentrums für Eingliederung in Arbeit (ARGE Solingen)

Sie können – wenn Sie bedürftig sind – zwei Arten von Leistungen erhalten: 
Eingliederungsleistungen und Geldleistungen.
Eingliederungsleistungen sind Beratungs-, Vermittlungs- und Förderangebote, die Ihnen helfen, eine 
Arbeit zu finden.
Geldleistungen sind finanzielle Hilfen zur Sicherung Ihres Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II, Sozial-
geld und zusätzliche Geldleistungen für eventuellen Mehrbedarf). Die Beiträge zur gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversicherung übernimmt in der Regel der Träger der Grundsicherung.
Sie können Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten

• wenn Sie mindestens 15 und noch nicht 65 Jahre alt sind.
• wenn Sie erwerbsfähig sind, d.h. mindestens 3 Stunden täglich arbeiten können.
• wenn Sie hilfsbedürftig sind, d.h. Ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft vollständig bestreiten 

können.

Öffnungszeiten:
Mo - Di 07:30 - 13:00 Uhr
Do 07:30 - 18:00 Uhr
Fr 07:30 - 12:30 Uhr

Adresse:
Kamper Straße 35
42699 Solingen 
Telefon: (0180) 100259850 - 777

Leistungen des Stadtdienstes Soziales

Grundsicherung und weitere Angebote

Die Grundsicherung ist eine eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den 
Lebensunterhalt älterer und dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt. Es handelt sich 
hierbei nicht um Sozialhilfe.

Leistungen erhalten können Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die das
• 65. Lebensjahr vollendet haben
• 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage aus medizini-

schen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (zum Beispiel Beschäftigte in einer Werkstatt  
 für behinderte Menschen) und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung  
 behoben werden kann.

Anspruch auf Leistungen haben Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen 
und Vermögen bzw. aus dem Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder 
des eheähnlichen Partners – soweit es deren Eigenbedarf übersteigt – bestreiten können.
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12Weitere Hilfen, wie Bestattungskosten, Blindenhilfe, Eingliederungshilfe, Hilfen für Nichtsesshafte ver-
vollständigen den Leistungsumfang des Stadtdienstes Soziales. Informationen erhalten Sie im Rathaus.

Rathausplatz 1
42651 Solingen
Zimmer: 1.086
Telefon:  (0212) 290 - 5330 und - 5338

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 08:00 - 13:00 Uhr 
Do 14:00 - 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

  

Hilfen für Flüchtlinge

Personen, die sich aus humanitärem Grund in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, etwa zur 
Durchführung eines Asylverfahrens, oder die in der Bundesrepublik Deutschland Zuflucht wegen der 
kriegerischen Ereignisse im Heimatland gefunden haben, können unter bestimmten Voraussetzungen 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. 

Rathausplatz 1
42651 Solingen
Zimmer: 1.098
Telefon: (0212) 290 - 5361

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:00 - 13:00 Uhr 
Do 14:00 - 18:00 Uhr

Zahlgeschäft:
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr
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1313. Kindergeld, Erziehungsgeld

Kindergeld

Erziehungsberechtigte, die in Deutschland einen Wohnsitz haben, erhalten Kindergeld, dessen Höhe 
nach der Anzahl der Kinder gestaffelt ist. Das gilt auch für ausländische Erziehungsberechtigte, die 
eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis besitzen, für erziehungsberechtigte Asyl-
bewerber und anerkannte Kontingentflüchtlinge. Erziehungsberechtigte, die den Status der Duldung 
besitzen, haben keinen Anspruch auf Kindergeld. Kindergeld wird monatlich in folgender Höhe ge-
zahlt: für das erste, zweite und dritte Kind, jeweils 154 Euro, für jedes weitere Kind 179 Euro. 

Kinderzuschlag

Einkommensschwache Familien, die allein wegen ihrer Kinder von Fürsorgeleistungen abhängig sind, 
sollen zielgenau unterstützt werden. Die Bundesregierung hat einen Kinderzuschlag für Einkommens-
schwache eingeführt. Die Regelungen zum Kinderzuschlag sind zeitgleich mit der Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Januar 2005 in Kraft getreten. Der Kinderzuschlag richtet sich an 
gering verdienende Eltern, die mit ihren Einkünften zwar ihren eigenen Unterhalt finanzieren können, 
nicht aber den Unterhalt ihrer Kinder. Ohne Kinderzuschlag wären diese Eltern zusätzlich auf Arbeitslo-
sengeld II angewiesen. Mit dem neuen Gesetz erhalten sie pro Kind bis zu 140 EURO monatlich.
Mit dem Kinderzuschlagsrechner können Sie berechnen, ob für Sie ein Anspruch auf Kinderzuschlag 
in Betracht kommt. Sie finden den Kinderzuschlagsrechner sowie weitere Informationen rund um die 
Familie im Internet unter www.familien-wegweiser.de.

Kindergeld und Kinderzuschlag werden bei der

Familienkasse Wuppertal
Hünefeldstraße 10a
42285 Wuppertal
Telefon: (01801) 546337 

oder beim Arbeitgeber beantragt.

Elterngeld und Elternzeit

Das Elterngeld soll die Leistung der Eltern für die Betreuung der Kinder anerkennen und die wirtschaft-
liche Situation während der Elternzeit verbessern. Dies gilt auch für ausländische Bürger, wenn sie auf 
Dauer in Deutschland bleiben und im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder einer qualifizierten 
Aufenthaltserlaubnis sind. Am 01.01.2007 ist das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in 
Kraft getreten. Das Elterngeld erreicht alle Eltern, die sich Zeit für ihr Neugeborenes nehmen und auf 
Einkommen verzichten. Das Elterngeld wird an Vater und Mutter für maximal 14 Monate gezahlt, 
beide können den Zeitraum frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann höchstens zwölf Monate 
allein nehmen, zwei weitere Monate sind als Option für den anderen Partner reserviert. Das heißt: 
Zwölf Monate Elterngeld gibt es immer, wenn sich Eltern Zeit für die Betreuung ihres Kindes nehmen.

Das Elterngeld ersetzt 67 Prozent des nach der Geburt des Kindes wegfallenden Erwerbseinkommens 
bis maximal € 1.800,00. Das Mindesteltergeld für Eltern, die vor der Geburt des Kindes nicht erwerbs-
tätig waren, beträgt € 300,00. Unterstützt werden Eltern bei der Berechnung des Eltergeldes im Inter-
net unter: www.bmfsfj.de

Elternzeit muss spätestens 7 Wochen vor Beginn schriftlich vom Arbeitgeber verlangt werden. Gleich-
zeitig muss erklärt werden, für welchen Zeitraum innerhalb von 2 Jahren die Elternzeit genommen 
werden soll. 
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13Die Elternzeit kann auf zwei Zeitabschnitte verteilt werden, mehr sind nur mit Zustimmung des Arbeit-
gebers möglich. Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres eines Kindes. 
Ein Anteil von bis zu 12 Monaten ist mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung 
des 8. Lebensjahres übertragbar. Die Elternzeit kann auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von 
beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden. 
Während der Elternzeit darf Erwerbstätigkeit von bis zu 30 Stunden wöchentlich ausgeübt werden. 
Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber oder selbständige Tätigkeit bedürfen der Zustimmung 
des Arbeitgebers. In Nordrhein-Westfalen sind für die Zahlung des Elterngeldes und die Beratung zur 
Elternzeit die Versorgungsämter zuständig. Eine Informationsbroschüre des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu Elterngeld und Elterzeit kann kostenlos vom Publikationsver-
sand der Bundesregierung in 18132 Rostock, Postfach 48 10 09, Telefon: (01805) 7788090, bezogen 
werden. 

Stadt Wuppertal - Elterngeldstelle -
Friedrich-Engels-Allee 76
42285 Wuppertal       
Telefon: (0202) 563 - 9005
Fax:  (0202) 563 - 8911

Weitere Informationen zum Elterngeld sowie einen Elterngeldrechner und Kinderzuschlagsrechner 
finden Sie im Internet unter www.familien-wegweiser.de.
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1414. Kindergarten

Jedes Kind ab drei Jahren hat einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz im Kindergarten. In der 
Kindertagesstätte (Kita) hat es die Möglichkeit, Freunde und Spielkameraden zu finden und die  
Chance spielerisch Deutsch zu lernen. An den Kosten für die Betreuung im Kindergarten müssen sich 
die Eltern beteiligen. Die Beitragshöhe hängt vom Einkommen und der wöchentlichen Betreuungszeit 
(25, 35 oder 45 Stunden / Woche) ab. Die Öffnungszeiten der Einrichtungen können in der jeweiligen 
Einrichtung erfragt werden. Die Träger der Kindergärten sind die Kommunen (Städte und Gemeinden), 
Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Elterninitiativen. Außerdem gibt es selbstorganisierte Kitas von den 
Elterninitiativen. Alle Informationen zum Thema Kindergarten, freie Kindergartenplätze, Qualitäts-
garantien, Elternbeiträge u. ä., erhält man bei:

Städtische Jugendhilfeplanung
Stadtdienst Jugend
Abteilung Planung und Entwicklung
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Ansprechpartner: Herr Schulz
Telefon: (0212) 290 - 2502

Städtische Kindertagesstätten
Stadtdienst Jugend
Abteilung städt. Kindertagesstätten
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Ansprechpartner: Herr Pauli
Telefon: (0212) 290 - 2723

Kindertagesstätten in Solingen

Öffentliche Träger: Freie Träger:

1. Städtische Kindertagesstätten 4. Elterninitiativen
2. Evangelische Kindertagesstätten 5. Kinderstuben
3. Katholische Kindertagesstätten 6. Private Träger
    7. Wohlfahrtsverbände

Solingen verfügt über vier bilinguale Kindertagesstätten:

Elterninitiative Bici-Bici (türkisch) Kita Don Bosco (italienisch)   
Friedrich-Ebert-Straße 35 Elsässer Straße 17
42719 Solingen 42697 Solingen
Telefon: (0212) 318887 Telefon: (0212) 79755
E-Mail: kita.bicibici@aol.com E-Mail: kita.donbosco@caritas-solingen.de

Elterninitiative Elele (türkisch) Elterninitiative Estia (griechisch)
Georg-Herwegh-Straße 39 Halfeshof 12
42657 Solingen 42651 Solingen
Telefon: (0212) 870429 Telefon: (0212) 43094
E-Mail: kita.elele@telebel.de E-Mail: estia@freenet.de
   
Weitere Kindertagesstätten in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.familien.solingen.de.



33

14Sprachförderung in Deutsch für Kinder im Vorschulalter

Die Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderer-
familien (RAA) bietet in Kooperation mit der KOMPASS gGmbH der Paritätischen Sozialdienste,
das Rucksack-Projekt an, ein Konzept zur Sprachförderung und Elternbildung im Elementarbereich.
Darüber hinaus erfolgt eine zusätzliche Förderung der Zweitsprache Deutsch in den Solinger Grund-
schulen, im ersten Schulhalbjahr in Klasse 1.

Ansprechpartnerinnen bei der RAA:  Frau Zerbin-Melcher, Telefon: (0212) 290 - 2557, 
  E-Mail: i.zerbin-melcher@solingen.de
  Frau Rodloff, Telefon: (0212) 290 - 2556,
  E-Mail: s.rodloff@solingen.de

Ansprechpartnerin bei der Kompass gGmbH: Frau Wortmann, Telefon: (0212) 5948417
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1515. Schulpflicht

Das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen besteht aus 3 Stufen:

Primarstufe: 
• Grundschule

Sekundarstufe I, weiterführende Schulen:
• Hauptschule
• Realschule
• Gymnasium
• Gesamtschule
• Förderschule
• Private Ganztagsschule

Sekundarstufe II:
• Gymnasiale Oberstufe in Gymnasien und Gesamtschulen 
• Berufskolleg
• Fachoberschule

Grundschule

Die Grundschule ist für alle Kinder gemeinsame Grundstufe des Bildungswesens. Der Bildungsgang 
in der Grundschule dauert in der Regel vier Jahre. Ab dem Schuljahr 2005/2006 ist die neue Schul-
eingangsphase an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden. Schulen können 
den Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 jahrgangsübergreifend organisieren. Die Kinder durch-
laufen die Schuleingangsphase in ein, zwei oder drei Jahren, abhängig von ihrem Entwicklungsstand. 
Wird der Unterricht nicht jahrgangsübergreifend durchgeführt, entwickeln die Grundschulen andere 
individuelle Förderkonzepte.

Fragen und Antworten zur Einschulung

Wie meldet man ein Kind zur Einschulung an?
Die Anmeldung erfolgt an der ausgewählten Grundschule und zu den vom Schulträger festgesetzten 
Terminen. Die Eltern erhalten von der Grundschule eine Einladung zum Anmeldetermin mit weiteren 
Informationen. Dieser Termin sollte eingehalten oder telefonisch ein anderer Termin vereinbart werden.

Weitere Informationen zum Schulgesetz finden Sie im Internet unter www.schulministerium.nrw.de.
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15Die Adressen der Grundschulen können erfragt werden bei:

Stadt Solingen
Schulamt
Bonner Straße 100
42697 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Fußholz
Telefon: (0212) 290 - 6325
    
oder 

Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen  
aus Zuwandererfamilien (RAA)
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 2551

oder im Internet: www.schulportal.solingen.de

Zusätzlicher Service:
www.geoportal.solingen.de 
Hier kann virtuell die adäquate Schule in Wohnungsnähe gefunden werden.

Wann erfolgt die Einschulung?
In Nordrhein-Westfalen findet die Einschulung spätestens am zweiten Schultag nach den Sommer-
ferien statt, auch dann, wenn der Unterricht in der Mitte der Woche wieder beginnt.

Werden bei der Einschulung ausreichende deutsche Sprachkenntnisse vorausgesetzt?
Im Kindergarten wird der Sprachstand der Kinder getestet. Wenn sich herausstellt, dass die Deutsch-
kenntnisse verbessert werden müssen, werden die Kinder speziell gefördert.

Vorschulische Sprachförderkurse
Kinder, bei denen im Testverfahren festgestellt wurde, dass ihre Deutschkenntnisse für die Mitarbeit 
im Unterricht nicht ausreichen, werden von der Schule zur Teilnahme an einem vorschulischen Sprach-
förderkurs verpflichtet. 



36

15Hauptschule

Eintritt
Die Hauptschule kann von allen Kindern besucht werden, die die Klasse 4 der Grundschule erfolgreich 
durchlaufen haben. Die Grundschule empfiehlt die Schulform Hauptschule, wenn sie für die weitere 
Förderung des Kindes am besten geeignet erscheint. 

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5-10 (Sekundarstufe I). 
Die Klasse 10 wird in zwei Formen geführt: 
• Typ A hat als Schwerpunkte die Fächer Naturwissenschaften und die Arbeitslehre. 
• Typ B hat als Schwerpunkte die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik und führt zur Fachober-

schulreife. 

Abschlüsse und Berechtigungen
An der Hauptschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden: 

• der Hauptschulabschluss nach Klasse 9, der nach erfolgreichem Abschluss der Klasse 9 vergeben 
wird. Er berechtigt zum Besuch der Klasse 10 Typ A oder - bei mindestens befriedigenden Leistungen 
in Deutsch, Mathematik und Englisch und guten Leistungen in weiteren Fächern - zum Besuch der 
Klasse 10 Typ B. 

• der Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss nach Klasse 10, der nach erfolgreichem Abschluss der 
Klasse 10 Typ A vergeben wird. 

• der Sekundarabschluss I - Fachoberschulreife, der nach erfolgreichem Abschluss der Klasse 10 Typ 
B vergeben wird. Hauptschülerinnen und Hauptschüler erhalten die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe (Gymnasium, Gesamtschule), wenn in allen Fächern der Klasse 10 Typ B  
befriedigende oder bessere Leistungen vorliegen. 

Adressen der Hauptschulen in Solingen:

Hauptschule Central Hauptschule Krahenhöhe
Guntherstraße 27 Schützenstraße 209
42653 Solingen 42659 Solingen
Telefon: (0212) 383850 Telefon: (0212) 44996 
Fax: (0212) 53690 Fax: (0212) 49228
E-Mail: hs-central@solingen.de E-Mail: hs-krahenhoehe@solingen.de
Internet: www.hscentral.de Internet: www.globe-germany.de/schulen/krahenhoehe

Hauptschule Höhscheid Hauptschule Ohligs
Kanalstraße 20 Rennpatt 37
42657 Solingen 42697 Solingen
Telefon: (0212) 2474820  Telefon: (0212) 72079
Fax: (0212) 2474822 Fax: (0212) 2334373
E-Mail: hs-hoehscheid@solingen.de E-Mail: hs-ohligs@solingen.de
Internet: www.hsh-solingen.de Internet: www.hs-ohligs.de
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15Gesamtschule

In der Gesamtschule sind die Bildungsgänge der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums 
in einem umfassenden Gesamtangebot integriert. Eltern, Kinder und Lehrkräfte legen im Verlauf der 
Schulzeit gemeinsam und schrittweise fest, welcher Bildungsgang und -abschluss den persönlichen 
Anlagen, Neigungen und Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler am besten entspricht. 
Die Gesamtschule umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5-10, in der Sekundarstufe II (gymnasiale 
Oberstufe) die Jahrgangsstufen 11-13. 

Eintritt
Die Gesamtschule kann von allen Kindern besucht werden, die die Klasse 4 der Grundschule erfolg-
reich durchlaufen haben. Manchmal übersteigt die Zahl der an einer Schule angemeldeter Kinder 
die Aufnahmekapazität. In diesem Fall wird von Schule, Schulaufsicht und Schulträger versucht, dem 
Elternwunsch auf andere Weise zu entsprechen. 

Abschlüsse und Berechtigungen
An der Gesamtschule können alle Abschlüsse und Berechtigungen erworben werden, die von der 
Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium vergeben werden. Alle Abschlüsse und Berechti-
gungen der Gesamtschule werden von allen Bundesländern anerkannt.

Adressen der Gesamtschulen in Solingen:

Friedrich-Albert-Lange-Schule Gesamtschule Solingen
Altenhofer Straße 10 Wupperstraße 126   
42719 Solingen 42651 Solingen   
Telefon: (0212) 23012 - 0 Telefon: (0212) 59984 - 0  
Fax: (0212) 23012 - 33 Fax: (0212) 59984 - 49   
E-Mail: falsschulleitung@t-online.de E-Mail: ges-solingen@solingen.de 
Internet: www.fals.de Internet: www.gesamtschule-solingen.de  
 
Geschwister-Scholl-Schule 
Querstraße 42
42699 Solingen
Telefon: (0212) 65982 - 0
Fax: (0212) 65982 - 50

Uhlandstraße 28
42699 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 5321
Fax: (0212) 61478

E-Mail: ges-geschwister-scholl@solingen.de
Internet: www.gesamtschule-ohligs.de
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15Realschule

Eintritt
Die Realschule kann von allen Kindern besucht werden, die die Klasse 4 der Grundschule erfolgreich 
durchlaufen haben. Die Grundschule empfiehlt die Schulform Realschule, wenn sie für die weitere 
schulische Förderung des Kindes am besten geeignet erscheint. 

Abschlüsse und Berechtigungen
An der Realschule können alle in der Sekundarstufe I erreichbaren Abschlüsse erworben werden: 

Vorrangig führt die Realschule mit erfolgreichem Abschluss der Klasse 10 zum Sekundarabschluss I 
- Fachoberschulreife. Schülerinnen und Schüler, die die Fachoberschulreife erworben haben, erhalten 
unter bestimmten Voraussetzungen die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Die 
Berechtigung wird erteilt, wenn in allen Fächern befriedigende oder bessere Leistungen vorliegen. 
Darüber hinaus bestehen Ausgleichsmöglichkeiten. 

Weitere Abschlüsse:
• der dem Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) gleichwertige Abschluss 
• der dem Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertige Abschluss 

Adressen der Realschulen in Solingen:

Albert-Schweizer-Schule Theodor-Heuss-Schule
Kornstraße 6 Felder Straße 35
42719 Solingen 42651 Solingen
Telefon: (0212) 59964 - 0 Telefon: (0212) 65980 - 0
Fax: (0212) 59964 - 39 Fax: (0212) 65980 - 50
E-Mail: rs-albert-schweizer@solingen.de E-Mail: sekretariat@ths-solingen.de
Internet: www.shuttle.schule.de/sg/as-s Internet: www.ths-solingen.de 

Realschule Vogelsang
Vogelsang 33
42653 Solingen
Telefon: (0212) 59980 - 40
Fax: (0212) 59980 - 54
E-Mail: rs-vogelsang@solingen.de
Internet: www.rsv-solingen.de
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15Gymnasium

Eintritt
Das Gymnasium kann von allen Kindern besucht werden, die die vierte Klasse der Grundschule 
erfolgreich durchlaufen haben. Die Grundschule empfiehlt die Schulform Gymnasium, wenn sie für die 
weitere Förderung des Kindes am besten geeignet erscheint. 

Abschlüsse und Berechtigungen:
Im Gymnasium können folgende Abschlüsse erworben werden. 
In der Sekundarstufe I (Klasse 5-10)
• Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
• Sekundarabschluss I - Fachoberschulreife 
 Hauptschulabschlüssen gleichwertige Abschlüsse in der Sekundarstufe II 
 (gymnasiale Oberstufe; Klasse 10-12)
• Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Adressen der Gymnasien in Solingen:

August-Dicke-Schule Gymnasium Schwertstraße
Schützenstraße 44 Schwertstraße 19
42659 Solingen 42651 Solingen
Telefon: (0212) 38229 - 0 Telefon: (0212) 65970 - 0
Fax: (0212) 38229 - 4 Fax: (0212) 65970 - 49
E-Mail: gy-august-dicke@solingen.de E-Mail: gy-schwertstrasse@solingen.de
Internet: www.august-dicke-schule.de Internet: www.gymnasium-schwertstrasse.de

Humboldtgymnasium Gymnasium Vogelsang
Humboldtstraße 5 Vogelsang 33
42719 Solingen 42653 Solingen
Telefon: (0212) 65981 - 0 Telefon: (0212) 59980 - 10
Fax: (0212) 65981 - 50 Fax: (0212) 59980 - 22
E-Mail: 165325@schule-nrw.de E-Mail: gy-vogelsang@solingen.de
  Internet: www.gymnasium-vogelsang.de
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15Förderschule

Die sonderpädagogische Förderung erfolgt in Nordrhein-Westfalen sowohl an Förderschulen als auch 
an allgemeinen Schulen in Form des gemeinsamen Unterrichts oder in einer sonderpädagogischen 
Fördergruppe. Welche Förderschule die richtige für ein Kind ist, richtet sich nach der Art des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs, der für das Kind festgestellt wurde (Förderschwerpunkt).

Sonderpädagogische Förderung

Wenn ein Kind in der allgemeinen Schule in seiner persönlichen Entwicklung und seinen Leistungen 
nicht hinreichend gefördert werden kann, wird ein Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs durchgeführt. Dies kann erforderlich sein,

• wenn das Kind bereits eine Frühfördereinrichtung besucht,
• wenn die Eltern vor Einschulung des Kindes Anhaltspunkte dafür haben, dass es besondere Unter-

stützung zum Lernen und zu seiner Entwicklung braucht, 
• wenn die Schulleitung bei der Einschulung des Kindes in die Grundschule Anhaltspunkte dafür hat, 

dass es sonderpädagogische Förderung benötigt,
• wenn die Lehrerinnen und Lehrer während der Schulzeit des Kindes Anhaltspunkte dafür haben, 

dass es sonderpädagogische Förderung benötigt.

Die Entscheidung über den Förderschwerpunkt und den Förderort – also die Schule, die besucht wer-
den soll – trifft die Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage eines Gutachtens und nach Abstimmung 
mit den Eltern.
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15Adressen der Förderschulen in Solingen:

Carl-Ruß-Schule Wilhelm-Hartschen-Schule
Schule für Erziehungshilfe Schule für geistig Behinderte
Elsa-Brändström-Straße 8 Liebigstraße 21a
42651 Solingen 42719 Solingen  
Telefon: (0212) 2241570 Telefon: (0212) 23242 - 0
Fax: (0212) 2241572 Fax: (0212) 23242 - 40
E-Mail: so-carl-russ@solingen.de E-Mail: so-wilhelm-hartschen@solingen.de
  Internet: www.whs-solingen.de

Diesterwegschule  Rheinische Schule Halfeshof
Schule für Lernbehinderte Schule für Erziehungshilfe
Wahnenkamp 1 Meigener Straße
42697 Solingen 42651 Solingen
Telefon: (0212) 320905 Telefon: (0212) 4007180
Fax: (0212) 5989118 
E-Mail: so-diesterweg@solingen.de 
Internet: www.diesterwegschule-solingen.de

Pestalozzischule Comeniusschule
Schule für Lernbehinderte Schule für Lernbehinderte
Fritz-Reuter-Straße 40 Deller Straße 19
42657 Solingen 42719 Solingen
Telefon: (0212) 816798 Telefon: (0212) 2311280
Fax:  (0212) 5947879 Fax: (0212) 2311281
  E-Mail: so-comenius@solingen.de
Augustastraße 38/40
42655 Solingen  
Telefon: (0212) 5997040
Fax: (0212) 5997042    

E-Mail: so-pestalozzi@solingen.de
    
     

Private Ganztagsschule
Die Bergische Ganztagsschule ist eine staatlich anerkannte, allgemeinbildende Ergänzungsschule.

Bergische Ganztagsschule
Hahnenhausstraße 8
42719 Solingen
Telefon: (0212) 54211
Fax:  (0212) 586469
Ansprechpartner: Herr Althoff
E-Mail:  u.althoff@bergische-ganztagsschule.de
Internet: www.bergische-ganztagsschule.de
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15Berufskolleg

Was ist ein Berufskolleg?
Als Berufskollegs werden in Nordrhein-Westfalen die beruflichen Schulen bezeichnet. Berufskollegs 
sind Schulen der Sekundarstufe II. 

Welche Abschlüsse vermittelt ein Berufskolleg?
In Berufskollegs können 
• alle allgemein bildenden Abschlüsse (vom Hauptschulabschluss bis zur allgemeinen Hochschul-
 reife) sowie
• berufliche Qualifikationen (von der beruflichen Grundbildung über Berufsabschlüsse nach Landes  
 recht bis zur beruflichen Weiterbildung) allein oder als Doppelqualifikation erworben werden.

Welche Bildungsgänge führen die Berufskollegs?

Berufsschulen im dualen System der Berufsausbildung
Im dualen System der Berufsausbildung erhalten die Auszubildenden ihre praktische Ausbildung in 
einem Unternehmen und arbeiten dort bereits mit. An einem oder zwei Tagen in der Woche gehen sie 
in die Berufsschule, in der sie den Ausbildungsstoff auch theoretisch aufarbeiten. Alle Berufsschulen 
sind spezialisiert, das heißt: sie unterrichten Auszubildende jeweils einer Berufsgruppe. 

Berufsschule
Unter dem Sammelbegriff „Berufsschule“ werden die Bildungsgänge „Fachklassen des dualen Sys-
tems“, „Berufsgrundschuljahr“, „Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr“ und „Klassen für Jugendliche 
ohne Ausbildungsverhältnis“ zusammengefasst.

Berufsfachschule
Das Bildungsangebot der Berufsfachschulen ist vielfältig und reicht von dem Erwerb der Fachober-
schulreife bis zur allgemeinen Hochschulreife und von der Vermittlung beruflicher Kenntnisse bis zur 
Berufsausbildung. Die Berufsfachschule bietet ausschließlich Vollzeitbildungsgänge an, die je nach 
angestrebtem Abschluss ein bis vier Jahre dauern.

Fachoberschule
Die Fachoberschule vermittelt in ein- und zweijährigen Bildungsgängen erweiterte berufliche Kennt-
nisse und die Fachhochschulreife. Für Schülerinnen und Schüler mit abgeschlossener Berufsausbildung 
und Fachhochschulreife wird darüber hinaus die Möglichkeit geboten, in einem einjährigen Bildungs-
gang (Fachoberschule Klasse 13) die fachgebundene oder die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.

Fachschule
Die Fachschule vermittelt, aufbauend auf eine berufliche Erstausbildung, eine berufliche Weiterbildung 
und ermöglicht in den mindestens zweijährigen Bildungsgängen zusätzlich den Erwerb der Fachhoch-
schulreife. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fachschule erhalten die Absolventinnen und Absol-
venten einen staatlichen Abschluss, beispielsweise als staatlich geprüfte Technikerin/staatlich geprüfter 
Techniker. Die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher erfolgt ebenfalls an Fachschulen.
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15Adressen der Berufskollegs in Solingen:

Friedrich-List-Berufskolleg Technisches Berufskolleg Solingen
Burgstraße 65 Oligschlägerweg 9
42655 Solingen 42655 Solingen
Telefon: (0212) 59904 - 0 Telefon: (0212) 22380 - 0
Fax: (0212) 59904 - 39 Fax: (0212) 22380 - 60
E-Mail: friedrich-list@telebel.de E-Mail: berufskolleg.solingen@t-online.de
Internet: www.fbk.de Internet: www.tbk-solingen.de

Mildred-Scheel-Berufskolleg Walter-Bremer-Institut
Beethovenstraße 225 Staatlich anerkannte Lehranstalt für
42655 Solingen Pharmazeutisch-Technische Assistenten
Telefon: (0212) 59981 - 0 Fürker Straße 44a
Fax: (0212) 59981 - 50 42697 Solingen
E-Mail: bk-mildred-scheel@solingen.de Telefon: (0212) 2331300
Internet: www.msb-solingen.de Fax: (0212) 2331301
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1616. Berufswahl

Hilfestellung bei der Berufsfindung und der Berufsplanung bieten:

Agentur für Arbeit
Kamper Straße 35
42699 Solingen
Service-Telefon: (0212) 2355 - 0 

In den dafür eingerichteten Berufsinformationszentren können umfassende Informationen bei der 
Wahl eines Berufes oder Studienganges abgerufen werden. Darüber hinaus werden dort auch Ausbil-
dungsplätze vermittelt.

Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 
aus Zuwandererfamilien (RAA)
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Di Bernardo
Telefon: (0212) 290 - 2554
E-Mail: l.dibernardo@solingen.de

Die RAA bietet für ältere Jugendliche und junge Erwachsene Beratung und Unterstützung im Bereich 
Schule/Beruf.

Sprechzeiten: 
Mo 14:30 - 16:30 Uhr
Do  12:30 - 17:30 Uhr
Fr  08:30 - 13:30 Uhr

Mädchentreff IB - Übergang Schule/Beruf
Friedrichstraße 46
42655 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Wegner
Telefon: (0212) 15353
Fax: (0212) 10377
E-Mail: bettina.wegner@internationaler-bund.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do  14:00 - 18:00 Uhr 
Mi   14:00 - 21:00 Uhr

Internetc@fe der Stadt Solingen
Eiland 16
42651 Solingen
Ansprechpartner: Herr Bühler, Herr Ophoff
Telefon: (0212) 2243263
E-Mail: internetcafe-vhs@gmx.de
  h.buehler@solingen.de

Geboten wird professionelle Beratung rund um Ausbildung und Beruf: Bewerbungstraining, Übungen 
für den Eignungstest und zudem Gespräche zur Erkennung persönlicher Interessen und Fähigkeiten 
sowie spezielle Angebote für Mädchen.
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1717. Berufsvorbereitung und -ausbildung

Um neu zugewanderten Migranten zwischen 12 und 27 Jahren den Start in das Leben in der neuen 
Heimat zu erleichtern, begleiten die Mitarbeiterinnen des Jugendmigrationsdienstes im Internationalen 
Bund (IB) die jungen Zuwanderinnen mit Hilfen und Unterstützung bei ihrer individuellen Lebens-
planung. Neben den eigenen Integrationsangeboten (Beratung, Sprachkurse, Orientierungskurse, 
IT-Angebote, Freizeitangebote, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Mädchenarbeit, Beschäftigungs-
förderung, Berufsvorbereitung und -ausbildung) ist der Jugendmigrationsdienst in seiner Lotsenfunk-
tion zugleich Mittler zu anderen Institutionen und Regeldiensten, die an dem erfolgreichen Eingliede-
rungsprozess der Jugendlichen beteiligt sind. Die gesetzlichen Grundlagen sind dabei der Kinder- 
und Jugendplan des Bundes, der Landesjugendplan NRW, das SGB II und das SGB III.

Internationaler Bund (IB)
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e. V.
Bebelallee 9
42699 Solingen
Ansprechpartnerin: Ulla Fesser
Telefon: (0212) 320013
Fax: (0212) 320014
E-Mail: ulla.fesser@internationaler-bund.de

Der IB führt im Auftrag der Berufsberatung des Arbeitsamtes Lehrgänge und Berufsausbildungen 
für Jugendliche durch, die aus verschiedenen Gründen einer besonderen Unterstützung bei der Aus-
bildung bedürfen. In den überbetrieblichen Ausbildungen (FriseurIn, Maler-/LackiererInnen) wird in 
den Lehrwerkstätten in Solingen praktisch ausgebildet. Die Berufsschule vermittelt die Theorie, die in 
kleinen Gruppen im Stützunterricht vertieft wird. Probleme und Konflikte im sozialen und persönlichen 
Bereich werden durch sozialpädagogische Beratung und Betreuung aufgefangen. Ziel der Förderung 
ist der Übergang in eine betriebliche Ausbildung. Auch eine Anschlussförderung in Kooperation mit 
Betrieben ist möglich. Die Ausbildung erfolgt ausschließlich in anerkannten Ausbildungsberufen mit 
Abschluss vor der zuständigen Kammer.
 
Der IB bietet Vorbereitung auf den Beruf in
• Berufsvorbereitungslehrgängen (BVB)
• BVB-Lehrgänge mit Hauptschulabschluss
• Berufsausbildung zum/zur: Friseur/-in, Maler/-in und Lackierer/-in

Gesellschaft für berufliche Bildung (gbb)
Goerdelerstraße 47
42651 Solingen
Telefon: (0212) 22294 - 0
Fax: (0212) 22294 - 45
Internet: www.gbb-solingen.de

Die ggb bietet Vorbereitung auf den Beruf:
• Berufsvorbereitungslehrgängen BVB
• Berufsvorbereitungslehrgängen BVB mit Hauptschulabschluss
• mit fachbezogener Prüfungsvorbereitung (um als Auszubildende/r die Prüfung zu schaffen)
• abF - Ausbildungsbegleitende Förderung (bei Problemen im Berufskolleg)
• Kompetenzcheck 
• Bewerbungstraining
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1818. Jugendberatung und Hilfestellung

Clearingstelle AHOI (Aktivierung Hilfe Orientierung Integration)   
Kölner Straße 67, 42651 Solingen  
Ansprechpartnerin: Christina Prosch
Telefon: (0212) 3834724  
Fax: (0212) 3834725
E-Mail: clearingstelle@telebel.de
Internet: www.clearingstelle-solingen.de
 
Für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren, die arbeitslos und ohne 
Ausbildung sind, bietet die Clearingstelle:
• Beratung
• Allgemeine Förderung
• Bewerbungstraining
• Individuelle Betreuung

Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene 
„Die 10“
Die „10“ ist eine niedrigschwellige Übernachtungs- und Beratungseinrichtung für problembelastete 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren. Wer Beratung, Begleitung oder 
Unterstützung in Fragen der alltäglichen Lebensbewältigung oder für spezifische Problemlagen sucht, 
kann sich gerne an die MitarbeiterInnen der „10“ wenden. 

Hermannstraße 10, 42657 Solingen
Telefon: (0212) 594459 - 41
Ansprechpartner: Monika Hackbarth, Christa Bertenburg, Heidi van Uem, Ramon Hellinghausen

Jugend- und Drogenberatung anonym e. V.
Kasinostraße 45, 42651 Solingen
Telefon: (0212) 204405 oder 204454
E-Mail: zentrale@judro-solingen.de 
www.judro-solingen.de 

Öffnungszeiten:
Mo - Do 9:00 - 16:30 Uhr
Fr 9:00 - 15:00 Uhr 

Beratungsangebote:
• Für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 - 26 Jahren und deren Bezugspersonen in schwierigen 

Lebenssituationen bzgl. Schule, Arbeitsplatz, Beziehung, Essstörungen, Familie/Eltern, Drogen- und 
Alkoholkonsum, Ängsten, Gewalt/sexueller Missbrauch

• Für KonsumentInnen illegaler Drogen (ohne Altersbeschränkung) und deren Bezugspersonen

Angebote in der Suchtprophylaxe:
• Für Jugendliche und Multiplikatoren (z. B. LehrerInnen, Eltern etc.) 

Jeder Kontakt ist vertraulich, anonym und kostenfrei.
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18Online-Beratung zum Schutz vor Zwangsheirat
Ab sofort gibt es in NRW eine Online-Beratung zum Schutz vor Zwangsheirat. Junge Frauen und 
Mädchen, aber auch junge Männer, können sich im Internet anonym und umkompliziert Rat und 
Hilfe holen. Die von der Landesregierung geförderte Online-Beratung des Mädchenhauses Bielefeld 
informiert zudem auf einer mehrsprachigen Website über restliche Fragen, Hilfemöglichkeiten und 
Handlungsoptionen. 

www.zwangsheirat.de

Das Coppelstift – Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

• Erziehungsberatung
• Schulpsychologischer Dienst
• Schulsozialdienst
• Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Wupperstraße 80
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Müller
Telefon: (0212) 290 - 2488
Fax: (0212) 290 - 2490
E-Mail: coppelstift@solingen.de

Öffnungszeiten: 
Mo - Do 10:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 15:00 Uhr
Fr 10:00 - 12:00 Uhr 

Stadtdienst Jugend
Abteilung: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

• Beratung zum Lebens- und Erziehungsalltag
• Hilfe in Krisensituationen
• Hilfe zur Erziehung

Bezirk: Ohligs/Merscheid/Aufderhöhe
Kieler Straße 17
Zimmer: 009
Ansprechpartnerin: Frau Izadi-Amoli
Telefon: (0212) 290 - 5403
Fax: (0212) 290 - 5329

Bezirk: Wald/Gräfrath
Rathaus Wald - Pavillon
Friedrich-Ebert-Straße 79a (Eingang B)
Zimmer: 002
Ansprechpartner: Herr Kaluzny
Telefon: (0212) 290 - 5401
Fax: (0212) 290 - 2786

Bezirk: Solingen-Mitte
Rathaus, Rathausplatz 1
Zimmer: 0.047
Ansprechpartnerin: Fr. Hünnekes
Telefon: (0212) 290 - 5404
Fax: (0212) 290 - 2504

Bezirk: Burg/Höhscheid / Krahenhöhe
Rathaus, Rathausplatz 1
Zimmer: 0.024
Ansprechpartner: Herr Haussels
Telefon: (0212) 290 - 5402
Fax: (0212) 290 - 2504
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18Stadtdienst Jugend
Abteilung: Jugendförderung

Dienstleistungen:
• Jugendgerichtshilfe (für straffällige Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren)
• Diversionsverfahren (für straffällige Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren)
• Betreuungsweisungen
• Schulkontrolle
• Unterrichtsbeteiligung

Rathausplatz 1
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Fallak
Zimmer: 0.094, 0.097, 0.098, 0.099, 0.092 
Telefon: (0212) 290 - 2242
Internet: www.jugendgerichtshilfe-solingen.de

Stadtdienst Jugend
Abteilung: Jugendschutz

Dienstleistungen:
• Gewaltprävention
• Jungen- und Mädchenpädagogik
• Medienpädagogische Angebote
• Multiplikatorenschulungen zu jugendschutzrelevanten Themen
 
Burgstraße 101
42655 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Stute
Telefon: (0212) 290 - 2756
Fax: (0212) 290 - 2764
E-Mail: p.stute@solingen.de

DiFa e. V.
Die Familie e. V. 
Friedrichstraße 28
42655 Solingen
Ansprechpartner: Christian Melchers
Telefon: (0212) 23332930
Fax: (0212) 3835494
E-Mail: mail@verein-difa.de

Dienstleistungen im Auftrag des ASD:
• Flexible Erziehungshilfe
• Betreuungsmodell Homerun
• Schule und Betreuung
• Kita Benediktinchen
• Mutter-Kindhaus BASE
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1919. Freizeitangebote für Jugendliche

Städtische Jugendeinrichtungen
www.jugend-solingen.de

Haus der Jugend        
Dorper Straße 10 - 16
42651 Solingen     
Ansprechpartnerin: Christiane Windrath
Telefon: (0212) 290 - 2493      
Fax: (0212) 290 - 2494      
E-Mail: c.windrath@solingen.de
Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 11:30 - 18:00 Uhr

Jugendzentrum Gräfrath    
Schulstraße 2      
42653 Solingen     
Ansprechpartner: Christian Schönborn
Telefon und Fax: (0212) 593300
E-Mail: jzg@t-online.de 
Öffnungszeiten:
Di, Do  14:00 - 17:30 Uhr 
Mi, Fr 14:00 - 20:00 Uhr   

Kinder- und Jugendtreff Aufderhöhe
Friedenstraße 132a
42699 Solingen
Ansprechpartner: Michael Voigt
Telefon und Fax: (0212) 290 - 5315
E-Mail: info@kinderundjugendtreff.de
Internet: www.kinderundjugendtreff.de

Jugendherbergen

Jugendherberge Solingen-Gräfrath
Flockertsholzer Weg 10
42653 Solingen
Telefon: (0212) 591198
Fax: (0212) 594179
E-Mail: solingen-graefrath@jugendherberge.de

Jugendherberge Solingen-Burg
An der Jugendherberge 11
42659 Solingen
Telefon: (0212) 41025
Fax: (0212) 49449
E-Mail: solingen-burg@jugendherberge.de
Internet: www.solingen-burg.jugendherberge.de 
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19Kirchliche Jugendangebote

Kontaktadressen: 

Ev. Kirchenkreis in Solingen
Kasernenstraße 21-23
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Margit Rolla
Telefon: (0212) 28749    
E-Mail: rolla@evangelische-kirche-solingen.de

Katholische Fachstelle für Jugendpastoral und Jugendhilfe
Auer Schulstraße 13
42103 Wuppertal    
Ansprechpartnerin: Felizitas Marx
Telefon: (0202) 978520
E-Mail: bergisch-land@kja.de, felizitas.marx@kja.de
Internet: www.fachstelle-bergische-staedte.kja.de

Sonstige Einrichtungen

Mehrgenerationenhaus
Van-Meenen-Straße 1
42651 Solingen
Ansprechpartner: 
Frau Peters-Yazicioglu Telefon: (0212) 209409
Frau Bordonau Telefon: (0212) 202763
Herr Eleftheriadis Telefon: (0212) 28725

Mädchentreff IB
Mädchencafé 
Friedrichstraße 46
42655 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Wegner 
Telefon: (0212) 15353
Fax: (0212) 10377
E-Mail: bettina.wegner@internationaler-bund.de
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do 14:00 - 18:00 Uhr
Mi  14:00 - 21:00 Uhr

Rollhaus
Konrad-Adenauer-Straße 8-10 a.) Skaterhalle für folgende Sportarten:
42651 Solingen  Skateboard, BMX- und MTB-Fahrrad,
Ansprechpartner: Jens Stuhldreier  Inline-Skater und City Roller
Telefon: (0212) 2216149 b.) Jugendcafé
E-Mail: info@rollhaus.de c.) Kurse im Skateboardbereich
Internet: www.rollhaus.de d.) Jugendkultur: Konzerte z. B. Schülerrock, Hip-Hop
   Ausstellungen, Filmveranstaltungen, Spiele-Events
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19Musikschule Solingen GmbH
Flurstraße 18
42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 2742 und 290 - 2743
Fax: (0212) 290 - 2749
E-Mail: musikschule@solingen
Internet: www.solingen.de/musikschule

Unterrichtsangebot:
• Musikalische Früherziehung - für Kinder von 4 - 6 Jahren
• Musikalische Grundausbildung - für Kinder von 6 - 9 Jahren
• Instrumentalkarussell - Schnupperangebot für Kinder von 6 - 8 Jahren, die verschiedene Instrumente  
 ausprobieren können
• Instrumental- und Vokalfächer (z. B. Akkordeon, Oboe, Klavier, Gitarre, Gesang)
• Ensemblefächer

InterJu
Internationale Jugendbegegnungsstätte
Nippesstraße 2
42697 Solingen
Ansprechpartner: Herr Neumärker 
Telefon: (0212) 77563
Fax: (0212) 75623 
E-Mail: info@interju.de
Internet: www.interju.org

Das Internet.c@fe
Eiland 16
42651 Solingen
Telefon: (0212) 2243263
Das Internetcafé des BBZ ist zugänglich für Jung und Alt. Dort kann man sich die nötigen PC-Kenntnisse 
aneignen und die Internetanschlüsse nutzen. Bei Bedarf steht ein Anleiter zur Verfügung.

Öffnungszeiten:
Mo geschlossen
Di-Sa 09:00 - 22:00 Uhr
So 13:00 - 20:00 Uhr

CVJM  
Christlicher Verein Junger Menschen Solingen e. V.  
Birkenweiher 42 
42651 Solingen 
Telefon: 202100 
E-Mail: cvjmsg@t-online.de
Internet: www.cvjm-solingen.de 

AWO – Offenes Kinder- und Jugendzentrum
Georg-Herwegh-Straße 25
42657 Solingen
E-Mail: awo-ot@telebel.de
Internet: www.awo-solingen.de

Christlicher Verein Junger Menschen Solingen e. V.  

Angebot:
Für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren: 
Hausaufgabenbetreuung, Spiele, 
Basteln, Ausfl üge und vieles mehr.
Für Jugendliche ab 15 Jahren:
Internet-Café, Billard, Spiele, 
Disco, Fußball, aber auch 
Bewerbungstraining und vieles mehr.
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19Politische Bildung

Jugendstadtrat
Jugendförderung
Burgstraße 101
42655 Solingen
Ansprechpartner: Jürgen Bürger und Jens Stuhldreier
Telefon: (0212) 290 - 2760 und - 2765
Fax: (0212) 290 - 2764
E-Mail: info@jugendstadtrat.de
 jugendstadtrat@solingen.de
Internet: www.jugendstadtrat.de

Dieses Jugendparlament ist ein Modell für Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene. Die 21 Mitglie-
der arbeiten in ihrer zweijährigen Amtszeit an verschiedenen, vielfältigen Projekten z.B. Freizeit-Sport, 
Hilfe für Flüchtlinge etc.

Bürger- und Jugendtreffs

Wir in der Hasseldelle e. V.
Rolandstraße 1
42651 Solingen
Ansprechpartner: Günther Offermann
Telefon und Fax: (0212) 53484
E-Mail: wir@hasseldelle.de
Internet: www.hasseldelle.de

Fuhrgemeinschaft e. V.
Schelerstraße 11
42719 Solingen
Ansprechpartner: Peter Schneider
Telefon: (0212) 313511

Rund um die Zietenstraße e. V.   
Zietenstraße 40
42651 Solingen     
Ansprechpartnerin: Eva Thomas   
Telefon: (0212) 3831744 
Fax: (0212) 42696
E-Mail: buergerverein-zietenstrasse@web.de

Ev. Kinder- und Jugendtreff Poststraße
Poststraße 27
42719 Solingen
Telefon: (0212) 2309801
E-Mail:  jugendtreff.poststrasse@t-online.de
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Kinder- und Jugendtreff Ittertal   
Mittelitter 10
42719 Solingen     
Telefon:  (0212) 2303917 
E-Mail:  ot@ittertal.de 
Internet: www.ittertal.de    

Ev. Jugendzentrum Fuhr
Fuhrstraße 1
42719 Solingen
Telefon:  (0212) 313436
E-Mail:  die-fuhr@t-online.de
Internet: www.die-fuhr.de

19
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2020. Glaubenseinrichtungen

Katholische Kirchen in Solingen

St. Josef
Schützenstraße 209
42659 Solingen
Telefon: (0212) 42334
Fax: (0212) 49497
E-Mail: internet@st-josef-krahenhoehe.de
Internet: www.st-josef-krahenhoehe.de 

St. Engelbert
Sandstraße 20
42655 Solingen
Telefon: (0212) 202472
Fax: (0212) 3803647
E-Mail: pfarrbuero@st-engelbert-solingen.de
Internet: www.sanktengelbert.de

St. Clemens
Goerdelerstraße 80
42651 Solingen
Telefon: (0212) 22148 - 0
Fax: (0212) 22148 - 21
E-Mail: sankt.clemens@kathsg.de
Internet: www.sc-kathsg.de 

St. Mariä Empfängnis
Kohlsbergerstraße 2
42657 Solingen
Telefon: (0212) 811380
Fax: (0212) 810315
E-Mail: sme-kohlsberg@t-online.de
Internet: www.kohlsbergerkirche-sme.de

St. Joseph SG Ohligs
Hackhauser Straße 10
42697 Solingen
Telefon: (0212) 79422
Fax: (0212) 74965
E-Mail: pfarramt@st-joseph-ohligs.de
Internet: www.st-joseph-ohligs.de 

St. Katharina SG Wald
Weyerstraße 314
42719 Solingen
Telefon: (0212) 310126
Fax: (0212) 314396
E-Mail: webmaster@st-katharina-solingen.de
Internet: www.st-katharina-solingen.de

St. Suitbertus
Glockenstraße 18
42657 Solingen
Telefon: (0212) 816436
Fax: (0212) 2471336
E-Mail: st.suitbertus.solingen@t-online.de
Internet: www.suitbertus-weeg.de 

St. Mariä-Himmelfahrt
Klosterhof 3
42653 Solingen (Gräfrath)
Telefon: (0212) 591149
E-Mail: mh@kathsg.de
Internet: www.mh-kathsg.de

Kath. Kirchengemeinde
Liebfrauen SG Löhdorf
Wiefeldicker Straße 7
42699 Solingen 
Telefon: (0212) 653139
Fax: (0212) 61830
E-Mail: webmaster@liebfrauen-loehdorf.de 

St. Michael
Schlagbaumer Straße 148
42653 Solingen
Telefon: (0212) 50672
E-Mail: m@kathsg.de

St. Martinus
Schlossplatz 21
42659 Solingen-Burg
Telefon und Fax: (0212) 2441145 

Katholische Italienische Gemeinde
Missione Cattolica Italiana
Hackhauser Straße 2
42697 Solingen
Telefon: (0212) 71765
Fax: (0212) 2641045
E-Mail: st-giuseppe-rs-sg@gmx.de
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20Orthodoxe Gemeinde

Griechische Orthodoxe Gemeinde 
Heilige Paraskevi Solingen
Rheinisches Jugendheim Halfeshof
Halfeshof 1 (Meigener Straße)

Kontakt: IER. Antonios Toumbekis
Heukämpchenstraße 3
42719 Solingen
Telefon: (0212) 318329
Mobil: (0171) 2132209

Evangelische Kirchen in Solingen

Ev. Stadtkirchengemeinde
Fronhof
42651 Solingen
Telefon: (0212) 22206 - 0
E-Mail: wingilewski@
 ev-gemeindeamt-solingen-altstadt.de

Ev. Luther-Kirchengemeinde
Kölner Straße 17
42651 Solingen
Telefon: (0212) 22202 - 0
Fax: (0212) 22206  - 29 
E-Mail: info@luki.de
Internet: www.luki.de

Ev. Kirchengemeinde Gräfrath
In der Freiheit 10
42653 Solingen
Telefon: (0212) 2591151
E-Mail: info@kirche-graefrath.de
Internet: www.kirche-graefrath.de 

Ev. Kirchengemeinde Merscheid
Hofstraße 10
42699 Solingen
Telefon: (0212) 331182
E-Mail: info@merscheid.de
Internet: www.merscheid.de

Ev. Kirchengemeinde Ohligs
Mankhauserstraße 13
42699 Solingen
Telefon: (0212) 330067 und 330068
Fax: (0212) 330069
E-Mail: ev.kgm.ohligs@t-online.de
Internet: www.evkirche-ohligs.de 

Ev. Kirchengemeinde Solingen-Dorp
Ritterstraße 7
42651 Solingen
Telefon: (0212) 43545
Fax: (0212) 5992801
E-Mail: foerster@evangelisch-dorp.de
Internet: www.evangelisch-dorp.de

Ev. Kirchengemeinde Wald
Corinthstraße 13
42719 Solingen
Telefon: (0212) 317790 

Ev. Kirchengem. St. Reinoldi Rupelrath
Opladener Straße 5 - 7
42699 Solingen
Telefon: (0212) 67531
E-Mail: knaup@rupelrath.de
Internet: www.rupelrath.de

Stadtmission Solingen
Brühler Straße 60
42657 Solingen
Telefon: (0212) 14077
E-Mail: info@stadtmission-solingen.de
Internet: www.stadtmission-solingen.de

Ev. Kirchengemeinde Widdert
Pastoratstraße 1
42657 Solingen
Telefon: (0212) 809928
Fax: (0212) 879874
E-Mail: kristina.ziegenbalg@ekir.de
 stefan.ziegenbalg@ekir.de 

Ev. Kirchengemeinde Ketzberg
Obenketzberg 25
42653 Solingen
Telefon: (0212) 51112
E-Mail: helmut.benedens@t-online.de
Internet: www.kircheketzberg.de
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20Freikirchen in Solingen

Adventgemeinde Solingen
Kreuzwegstraße 3
42655 Solingen
Pastor Langhof
Telefon: (0212) 2544618 
E-Mail: R.Langhof@adventisten-solingen.de 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde SG
Emilienstraße 21
42651 Solingen
Pastor U. Lewin
Telefon: (02196) 887825 
E-Mail: baptisten-solingen@gmx.de
Internet: www.baptisten-solingen.de

Evangelisch-Methodistische Kirche
Gemeinde Solingen Christuskirche
Bergstraße 62
42655 Solingen
Telefon: (0212) 17133
Internet: www.emk.de/solingen 

Gemeinde der Christen Ecclesia
Merscheider Straße 40
42699 Solingen
Telefon: (0212) 331485
Fax: (0212) 336549
E-Mail: sekretariat@ecclesia-gemeinde.de

Reformierte Adventsgemeinde Solingen
Eifelstraße 100
42699 Solingen
Telefon: (0212) 817189
Internet: www.friedenskapelle-solingen.de

Jüdische Kultusgemeinde Wuppertal

Gemarker Straße 15
42275 Wuppertal
Telefon: (0202) 371183
Fax: (0202) 3711850

Sprechzeiten:
Mo, Di, Do 09:30 - 14:30 Uhr
Fr  14:00 - 17:00 Uhr

Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Telefon: (0212) 28720
Elisaweta Rits
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20Moscheen in Solingen

DITIB
Diyanet Türkisch Islamische Gemeinde
Vorsitzender: Ayhan Ünsal
Heukämpchenstr. 5 / Wiesenstr. 1
42719 Solingen
Telefon: (0212) 336342
Mobil: (0173) 5425250
E-Mail: a.uensal@t-online.de

DITIB 
Diyanet Türkisch-Islamischer Kulturverein für Solingen e.V.
Kasernenstraße 31a
42651 Solingen
Telefon: (0212) 13412
E-Mail: ditib@ditib-solingen.de

Islamische Gemeinschaft Milli Görüs Ortsverein Solingen
Van-Meenen-Straße 19a
42651 Solingen
Telefon: (0212) 17261
E-Mail: s.nihat@aol.com

Türkisch Islamischer Arbeitnehmerverein Solingen e.V. (T.I.A.V.)
Mehmet Özdal
Mangenberger Straße 311
42655 Solingen
Telefon: (0212) 2333237
E-Mail: tiav@hotmail.de

Islamisches Zentrum Solingen e.V.
Florastraße 14
42651 Solingen
Telefon: (0212) 12870 Moschee oder
 (0212) 87382 oder
 (02192) 3626311

Türkischer Nationalverein
Flurstraße 27
42651 Solingen

Islamischer Kulturverein e.V. (IKV)
Konrad-Adenauer-Straße 22
42651 Solingen
Telefon: (0212) 2244163 Verein
Mobil: (0176) 48219657
E-Mail: ademacer@googlemail.com

Ohligser Kultur- und Bildungsverein
Yunus Kaplan
Querstraße 7
42699 Solingen
Telefon: (0212) 336700 oder
 (0212) 200755
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2121. Wohlfahrtsverbände – Interkulturelles Netzwerk

Die Wohlfahrtsverbände der Stadt Solingen leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Teil zur Integration 
der Zuwanderer in Solingen. Die Wohlfahrtsverbände bieten Zuwanderungsberatung in verschiedenen 
Sprachen in folgenden Bereichen an:
• Integrationsberatung für Neuzuwanderer
• Einzel- und Familienberatung
• Beratung und Unterstützung bezüglich kommunaler und staatlicher Hilfen
• Beratung in Statusfragen und Fragen der Familienzusammenführung
• Beratung bei Schul-, Familien- und Erziehungsfragen
• Fachberatung für andere Dienste

Die Beratungsstellen und ihre Schwerpunkte:

Arbeiterwohlfahrt Wuppertal e. V.
Friedrichschulstraße 15
42105 Wuppertal
Telefon: (0202) 245770
E-Mail: awo.wuppertal@t-online.de

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e. V.
Kreisgruppe Solingen
Weyerstraße 243
42719 Solingen
Telefon: (0212) 59484 - 0
Fax: (0212) 59484 - 29
E-Mail: solingen@paritaet-nrw.org
Internet: www.paritaet-nrw.org

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Solingen 
Integrationsagentur - Migrationserstberatung - Flüchtlingsberatung 

Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Telefon: (0212) 287 - 0
Fax: (0212) 287 - 50
E-Mail: dw@evangelische-kirche-solingen.de
Internet: www.diakonie-solingen.de
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21Caritasverband für die Stadt Solingen e. V.
Fachdienst für Integration und Migration - FIM
Integrationsagentur / Migrationserstberatung
Nationalitätenübergreifend: Neuzuwanderer, Migranten und Flüchtlinge

Migrationszentrum
Ahrstraße 5 - 13    Goerdelerstraße 55
42697 Solingen    42651 Solingen
Telefon: (0212) 5992250 Telefon: (0212) 20638 - 51 (Verwaltung)
Fax: (0212) 2682450 Fax: (0212) 20638 - 59
   E-Mail: fim-verwaltung@caritas-solingen.de

Projekt „ProQua - Qualifizierung für Flüchtlinge“
Projektleiter: Herr Dittrich
Goerdelerstraße 55
42651 Solingen
Telefon: (0212) 20638 - 56
E-Mail: fim-erstberatung@caritas-solingen.de

Psychologische Beratung
Nationalitätenübergreifend: Beratung / Therapie

Goerdelerstraße 55
42651 Solingen
Telefon: (0212) 20638 - 52
Fax: (0212) 20638 - 59
E-Mail: fim-psych.beratung@caritas-solingen.de

Projekt „FluMi - Präventive und therapeutische Unterstützung für Kinder psychisch kranker 
Eltern in Migranten- und Flüchtlingsfamilien
Bei Bedarf werden auch Dolmetscher einbezogen
Projektleiterin: Dipl. Psych. Berta Schaffler-Schweiger
Goerdelerstraße 55
45651 Solingen
Telefon: (0212) 20638 - 52
E-Mail: fim-psych.beratung@caritas-solingen.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Solingen e. V.

Burgstraße 105
42655 Solingen
Ansprechpartner: Herr Welzel
Telefon: (0212) 2803 - 0
Fax: (0212) 2803 - 55
E-Mail: mail@drk-solingen.de

Jüdische Kultusgemeinde 
(neuzugewanderte jüdische Emigranten und Aussiedler)

Kasernenstraße 21
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: E. Rits
Telefon: (0212) 287 - 20
Sprechzeiten: 
Mo 10:00 - 13:00 Uhr
Di 10:00 - 13:00 Uhr
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2222. Sportangebote

Stadtdienst Sport und Freizeit
Rathaus Cronenberger Straße 59/61
Ansprechpartner: Herr Wehning
Telefon: (0212) 290 - 2158

Solinger Sportbund e.V.
Sportprogramme Solinger Vereine, Sportkurse, Vereine und Verbände, Sportreisen
Am Neumarkt 27
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Karen Leiding 
Telefon: (0212) 202229
Internet: www.solingersport.de

Geschäftszeiten: 
Mo - Mi  09:00 - 12:00 Uhr
Do  15:00 - 19:00 Uhr 
Fr  09:00 - 12:00 Uhr
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2323. Vereine und Organisationen für Zuwanderer
 (türkische, italienische, griechische, spanische, portugiesische,  
 serbisch-montenegrinische, kroatische, slowenische, jüdische)

Ansprechpartnerin: Frau Anne Wehkamp
Telefon: (0212) 290 - 2225 
Internet: www.zuwanderer.solingen.de

SG Vatansport e.V. 
Klauberger Straße 1
42653 Solingen
Telefon: (0212) 203217
 
Türkisch Islamischer Arbeitnehmerverein 
Solingen e.V. (T.I.A.V.)
Mehmet Özdal
Mangenberger Straße 311
42655 Solingen
Telefon: (0212) 2333237
E-Mail: tiav@hotmail.de

Türkischer Elternverein e.V.
Hatun Dilek Kulac
Neustraße 25
42657 Solingen
Telefon: (0212) 816811
Mobil: (0176) 48562863

Türkischer Volksverein
Ali Dogan
Van-Meenen-Straße 1
42651 Solingen
Telefon: (0212) 204548 oder
 (0212) 812587 oder 
 (0212) 2216930

Ohligser Kultur- und Bildungsverein
Yunus Kaplan
Querstraße 7
42699 Solingen
Telefon: (0212) 336700 oder
 (0212) 200755

Islamischer Kulturverein e.V. (IKV) 
Konrad-Adenauer-Straße 22
42651 Solingen

Thomasstraße 14
42719 Solingen
Telefon: (0212) 2244163 Verein
Mobil: (0176) 48219657
E-Mail: ademacer@googlemail.com

Türkische Vereine
  
Alevitischer Kulturverein Solingen und 
Umgebung e.V.
Weyersberger Straße 32
42651 Solingen
Telefon: (0212) 2442247 
  
Deutsch-Türkischer 
Freundschaftsverein Solingen e.V.
Konrad-Adenauer-Straße 41
42651 Solingen
Telefon: (0212) 209855
Fax:  (0212) 205037

DITIB
Diyanet Türkisch-Islamischer 
Kulturverein für Solingen e.V.
Kasernenstraße 31a
42651 Solingen
Telefon: (0212) 13412
E-Mail:  ditib@ditib-solingen.de
 
Förderverein Städtefreundschaft 
Ovacik/Tunceli - Solingen e.V.
Ansprechpartnerin: Mina Cetin
Neuenhofer Straße 117a
42657 Solingen
Telefon: (0212) 2442726

Islamische Gemeinschaft Milli Görüs 
Ortsverein Solingen
Van-Meenen-Straße 19a
42651 Solingen
Telefon: (0212) 17261
E-Mail: s.nihat@aol.com

DITIB 
Diyanet Türkisch Islamische Gemeinde
Vorsitzender: Ayhan Ünsal
Heukämpchenstr. 5 / Wiesenstr. 1
42719 Solingen
Telefon: (0212) 336342
 (0173) 5425250
E-Mail: a.uensal@t-online.de
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23Türkisches Zentrum für Kultur und Bildung
Kenan Altunkaynak 
Weyerstraße 289a
42719 Solingen
Telefon: (0212) 2219307
Mobil: (0173) 5929816
E-Mail: dadasadnau25@hotmail.com 

Italienische Vereine
  
Centro Culturale Operaio taliano 
1. Vorsitzender:
Pino Umberto Mamone
Schreinerstraße 11d
42655 Solingen
Telefon: (0212) 12387
E-Mail: pino.mamone@alice-dsl.de

Missione Cattolica Italiana
Don Raymond Madueke
Eifelstraße 107
42699 Solingen
Telefon: (0212) 71765
Fax: (0212) 2641045

Griechische Vereine
  
Griechisches Kulturzentrum
Konstantin Eleftheriadis
Mehrgenerationenhaus
Van-Meenen-Straße 1
42651 Solingen
Telefon: (0212) 14436

Griechisch-Orthodoxe Gemeinde
Kontakt:
Pfarrer Antonios Toumbekis

Griechische Gemeinde Solingen e.V.
Christos Amvrossiadis
Mehrgenerationenhaus
Van-Meenen-Straße 1
42651 Solingen
Telefon: (0212) 14436 oder
 (0212) 61406

Verschiedene Vereine

Portugiesischer Kulturverein  
O Ethnografico
Manuel Botelho
Postfach 240103
42635 Solingen
Telefon: (0212) 2472536
E-Mail:  oethnografico-sg@freenet.de

Verein Associacao Portugesa de Solingen e.V.
Klauberger Straße 1
42651 Solingen
Telefon: (0212) 204219

Spanischer Elternverein
Mercedes Taravilla 
Büchnerstraße 25
42699 Solingen
Telefon: (0212) 42648

Borac e.V. (Serbischer Verein)
Jovanka Nikolic
Mehrgenerationenhaus
Van-Meenen-Straße 1
42651 Solingen

Kroatische Kulturelle Gemeinschaft
Ivica Luketic
Diepenbrucher Straße 38
42697 Solingen
Telefon: (0212) 594208 oder
 (0212) 337675

Makedonischer Kulturverein
„11. Oktomvri“ e V. Solingen
Mile Nikoloski
Schillerstraße 20
42651 Solingen
Telefon: (0212) 2543994

Tamilischer Kulturverein
Namasiwayan Tharmarajah
August-Dicke-Straße 81
42655 Solingen
Telefon: (0212) 811067
Mobil: (0157) 76109656
E-Mail: tharma10@yahoo.de

Nantakumar Kumarasamy
Blumenstraße 43
42655 Solingen
Mobil: (0172) 2432665
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23Fokolar Bewegung e.V. Solingen
Forum Politik und Geschwisterlichkeit
Ansprechpartnerin: Brunhilde Hertwich
Wupperstraße 120
42651 Solingen
Telefon: (0212) 205866
Fax: (0212) 15491
E-Mail: mpzfrieden@aol.com

Hoffnung e.V.
Lilia Rempel
Körnerstraße 34
42659 Solingen
Mobil: (0157) 74037356
E-Mail: hoffnung-nadezda-ev@web.de

Interju
Klaus Neumärker
Nippesstraße 2
42697 Solingen
Telefon: (0212) 77563
E-Mail:  info@interju.de
www.interju.org

Internationale Liste e.V.
Hassan Firouzkhah
Baumstraße 14
42651 Solingen
Telefon: (0172) 2636027
E-Mail: info@internationaleliste-sg.de
www.internationaleliste-sg.de

Internationales Frauenzentrum Solingen e.V. 
(IFZS)
Birgit Bartels, Haiat Chanfouh 
Wiefeldicker Straße 90
42699 Solingen
Telefon: (0212) 6500736 
E-Mail: service@ifz-solingen.de
www.ifz-solingen.de

Islamisches Zentrum Solingen e.V.
Florastraße 14
42651 Solingen
Telefon: (0212) 12870 Moschee
 (0212) 87382 oder
 (02192) 3626311

Jüdischer Wohlfahrtsverband
Elisaweta Rits
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Telefon: (0212) 28720

Spektrum Bildungs- und Dialogverein e.V.
Goerdelerstraße 49
42651 Solingen
Telefon: (0212) 3820752
Fax: (0212) 3820751
E-Mail: info@spektrum-ev.de
www.spektrum-ev.de

Afro-German e.V. 
Ramat Ola Balogun
Elsässer Straße 17
42653 Solingen 
Telefon: (0170) 9871554
E-Mail: balogunbb@googlemail.com

Bilinguale Kindertagesstätten 
in Solingen

Elterninitiative Bici-Bici (türkisch)
Heike Ambrosius
Altenhofer Straße 23
42719 Solingen
Telefon: (0212) 318887
E-Mail: kitabicibici@aol.com
www.kitabicibici.de

Elterninitiative Elele (türkisch) 
Ayla Tayar
Georg-Herwegh-Straße 39
Telefon: (0212) 870429
E-Mail: kita.elele@telebel.de

Elterninitiative Estia (griechisch)
Leiterin: Annette Berns-Saki
Halfeshof 12
42651 Solingen
Telefon: (0212) 43094
Fax: (0212) 43094
E-Mail: estia@gmx.de

Kita Don Bosco (italienisch)
Martina Wilkens
Elsässer Straße 17
42697 Solingen 
Telefon: (0212) 79755
E-Mail: kita.donbosco@caritas-solingen.de



64

2424. Gesundheit 

Psychosozialer Trägerverein Solingen

Eichenstraße 105 - 109, 42659 Solingen
Telefon:  (0212) 24821 - 0
E-Mail:  info@ptv-solingen.de
Internet: www.ptv-solingen.de

Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen

Sozialpsychiatrisches Kompetenzzentrum Migration Bergisches Land
Ansprechpartner: Martin Vedder, Tamara Chapiro und Meryem Ödemis
Telefon: (0212) 24821 - 69 oder 24821 - 67
Kölner Straße 1, 42651 Solingen

 • Erstberatung psychisch kranker Migranten
 • Vermittlung weitergehender Hilfen für Migranten

Tagesklinik und Krisenstation:
Ansprechpartnerin: Birgit Kracke
Telefon: (0212) 24821 - 0

Ambulante Dienste, 
Hilfen zum selbständigen Wohnen, 
Erstberatung:
Ansprechpartnerin: Birgit Schmitt
Telefon: (0212) 2228 - 0

Migrantenambulanz in den Rheinischen Kliniken Langenfeld

Psychiatrische Behandlung türkischsprachiger Patienten
Telefon: (02173) 1022241
E-Mail: murat.ozankan@lvr.de

Zentrum für seelische Gesundheit
Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters

Chefarzt: Priv.-Doz. Dr. med. G. Segger
Sana-Klinikum Remscheid GmbH
Institutsambulanz Solingen
c/o Städt. Klinikum Solingen
Telefon:  (0212) 59446 - 0
Fax:  (0212) 59446 - 19
Notfallnummer: (02191) 13 - 0
Internet: www.sana-klinikum-remscheid.de

Das Behandlungsspektrum umfasst alle psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Die 
Behandlung erfolgt durch Ärzte und psychologische Psychotherapeuten. Spezialambulanzen für 
Erkrankungen wie Angststörungen, Essstörungen, Enuresis (nicht organisches Einnässen), Autismus 
und ADHS befinden sich im Aufbau, wobei jedoch schon jetzt für einzelne Krankheitsbilder spezielle 
gruppentherapeutische Behandlungen sowie auch Informationsgruppen für Eltern angeboten werden.

Wohngruppen:
Ansprechpartner: Thomas Schreiber
Telefon: (0212) 24821 - 0

Arbeit und berufliche 
Rehabilitation:
Ansprechpartnerin: Brigitte Kremer
Telefon: (0212) 24821 - 0
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24Stadt Solingen, Stadtdienst Gesundheit

Zuständigkeitsbereich:
• Gesundheitsförderung 
• Apotheken-, Arzneimittelwesen 
• Erteilung und Entzug von Berufserlaubnissen
• Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise
• Heilpraktikerüberprüfung
• Selbsthilfegruppen
• Veranstaltungen und Vorträge zu gesundheitlichen Themen

Rathausplatz 3
42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 2511 oder 290 - 2729
Fax: (0212) 290 - 2509
E-Mail: stadtdienst-gesundheit@solingen.de
Internet: www.solingen.de/gesundheit

Gutachterlicher Dienst
• Beratung und Betreuung von erwachsenen Körperbehinderten und deren Angehörigen
• Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten
 
Sozialpsychiatrischer Dienst
• Beratung psychisch kranker und behinderter Erwachsener
• Gerontopsychiatrische Beratung
• Hilfe für Alkoholkranke
• Hilfe für Suchtgefährdete

Rathausplatz 3
42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 4373
Fax: (0212) 290 - 4367

Kinder- und schulärztlicher Dienst
• Beratungsstelle für körperlich, geistig und seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
• Beratungsstelle für Sprech- und Sprachförderung
• Ernährungsberatung für Säuglinge und Kleinkinder
• Impfberatung für Säuglinge und Kleinkinder
• Kindergartenreihenuntersuchungen
• Kinderheilverfahren
• Mütterberatung
• Schuluntersuchungen      

Kinder- und schulärztlicher Dienst Jugendzahnärztlicher Dienst, Gruppenprophylaxe
Rathausplatz 3 Rathausplatz 3
42651 Solingen 42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 5295 Telefon: (0212) 290 - 5228
Fax: (0212) 290 - 5297 Fax: (0212) 290 - 5297
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24Umwelt, Hygiene und Gesundheitsaufsicht
• Aids-Beratung
• Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetzes (ehemals Gesundheitszeugnisse)
• Beratung zu Fragen übertragbarer Krankheiten
• Fragen zur Schädlingsbekämpfung
• Gesundheitsaufsicht
• Impfberatung und Reiseschutzimpfung
• Gelbfieberimpfstelle
• Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten
• Tbc-Angelegenheiten
• Überwachung hygienischer Verhältnisse
• Umweltmedizinische, umwelthygienische Beratung
• Umweltrisiken, umwelthygienische Bewertung, Stellungnahmen

„Leitfaden Gesundheit“
Im „Leitfaden Gesundheit“ des Stadtdienstes Gesundheit findet man aktuelle Informationen 
(übersetzt in verschiedene Sprachen) zu folgenden Themen:
• Krankenversicherung
• Arztbesuch
• Krankmeldung
• Medikamente
• Vorsorgeuntersuchungen
• Verhalten in Notfällen

Beratung zur Gesundheitsversorgung türkischer Kinder

Service-Hotline: (01802) 282323 
www.alosaglik.de

Krankenhäuser in Solingen

Krankenhaus Bethanien gGmbH
Aufderhöher Straße 169/175, 42699 Solingen
Telefon: (0212) 63 - 00
Fax: (0212) 63 - 6025
E-Mail: info@klinik-bethanien.de
Internet: www.lungenfachkliniken.de/kl/solingen

Städtisches Klinikum Solingen
Gotenstraße 1, 42653 Solingen
Telefon: (0212) 547 - 0
Internet: www.klinikumsolingen.de

St. Lucas-Klinik GmbH
Schwanenstraße 132, 42697 Solingen
Telefon: (0212) 705 - 1
Fax: (0212) 705 - 2790
E-Mail: info@k-plus.de
Internet: www.k-plus.de
 
Fremdsprachige Ärzte
Internet: www.solingen.de/soziales/fremdsprachige-aerzte
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2525. Verkehr und Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)

Mit dem Auto ist Solingen durch die A3 Köln-Oberhausen, über A46 Düsseldorf-Wuppertal und A1 
Köln-Dortmund erreichbar. Mit dem Zug, dem Bus oder der S-Bahn, dem sogenannten Öffentlichen 
Personen-Nah-Verkehr – ÖPNV – sind viele Ziele in Solingen und Umgebung erreichbar.
Für die Nutzung der ÖPNV müssen Tickets gekauft werden. Die Fahrpreise werden oft nach Entfer-
nung berechnet, den sogenannten „1n“. Bei intensiver Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel kann 
man preiswerte Tickets erwerben: Zehnerkarten, Monatskarten oder Jahreskarten. Kinder unter 6 
Jahren fahren in Solingen kostenlos. Kinder ab 6 Jahren bis unter 14 Jahren können von vergünstigten 
Tarifen Gebrauch machen. Fahrplanauskunft, Tickets, Ticketpreise und Monatskarten sind bei dem 
Kundencenter der Stadtwerke Solingen zu erfahren.

Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Solingen

Kundencenter
Kölner Straße 13
42651 Solingen
Telefon: (0212) 295 - 2222
E-Mail: info@sobus.net
Internet: www.sobus.net
geöffnet Mo - Fr 08:30 - 18.00 Uhr

oder aus der Broschüre der Stadtwerke, die gegen eine geringe Gebühr zu erwerben ist. 
Hier sind auch alle anderen Ticket-Verkaufsstellen aufgelistet.

Die Verkehrsverbindungen Richtung Düsseldorf sind unter www.vrr.de zu erfahren.

Die Verkehrsverbindungen Richtung Köln sind unter www.vrsinfo.de zu erfahren.

Deutsche Bahn

Unter der Rufnummer 11 8 61 gibt es rund um die Uhr telefonische Auskunft über:
• Zugverbindungen und Fahrpreise im In- und Ausland
• Buchung von Fahrkarten und Reservierungen

Unter der kostenlosen Rufnummer 088 150 70 90 gibt es rund um die Uhr eine Fahrplanauskunft über 
das Sprachdialogsystem.
Internet: www.bahn.de
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26 

26. Anerkennung von Bildungszeugnissen
    
Mittlere Reife Erforderliche Unterlagen   
Bezirksregierung Köln • amtl. beglaubigte Kopie Originalzeugnis 
Dezernat 48 • amtl. beglaubigte Kopie Übersetzung
Zeughausstraße 2 - 10 • Anmeldebestätigung
50606 Köln • Schullaufbahn mit aktueller Adresse  
Ansprechpartner: Herr Heischmann • begl. Kopie Passseite mit Foto und  
Telefon: (0221) 1472513  Aufenthaltsgenehmigung
Telefon-Auskunft: (0221) 1472484 • Lebenslauf
Sprechzeiten:
Mo 08:00 - 11:00 Uhr

Fach- und Hochschulreife Erforderliche Unterlagen
Bezirksregierung Düsseldorf • amtl. beglaubigte Kopie Originalzeugnis
Zeugnisanerkennungsstelle • amtl. beglaubigte Kopie Übersetzung
Postfach 300865 • begl. Kopie Passseite mit Foto und
40408 Düsseldorf   Aufenthaltsgenehmigung
Ansprechpartnerin: Frau Kühn • Anmeldebestätigung
Telefon: (0211) 4755664 • Lebenslauf
Fax: (0211) 4755978    
E-Mail: beatrix.kuehn@brd.nrw.de

Lehramt  Erforderliche Unterlagen 
Bezirksregierung Detmold • beglaubigte Kopie Originalzeugnis
Leopoldstraße 15 • beglaubigte Kopie Übersetzung
32756 Detmold • Lebenslauf
Ansprechpartner: Herr von Dahlen • Notenverzeichnis, übersetzt und beglaubigt
Telefon: (05231) 714618 • Formular der Bezirksregierung
Fax: (05231) 711295 oder
 (05321) 711297   
E-Mail: norbert.von-dahlen@brdt.nrw.de
 poststelle@brdt.nrw.de
Internet: www.brdt.nrw.de

Das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration weist auf ein neues Internetangebot hin, 
welches Zugewanderte ab sofort darüber informiert, welche schulischen und beruflichen Abschlüsse wie und 
wo anerkannt werden können. „Die Anerkennung von Befähigungsnachweisen und Qualifikationen von Zuge-
wanderten ist ein wichtiger Aspekt bei der Integration von Zugewanderten“, erklärt Integrationsminister Armin 
Laschet in Düsseldorf. Die Landesregierung hatte im Rahmen ihres 20-Punkte-Aktionsplanes Integration auch 
auf die Bedeutung von Arbeit und Ausbildung hingewiesen und Hilfsangebote zur Erleichterung der Integration 
beschlossen.

„Der ‘Wegweiser NRW für die Anerkennung von im Ausland erworbenen Befähigungsnachweisen und Qualifika-
tionen für Zuwanderer und Zuwanderinnen‘ ist ein erster Schritt zur Umsetzung der im Aktionsplan Integration 
definierten Hilfestellungen zur Integration in den Arbeitsmarkt“, so Laschet weiter. Spätaussiedler und ausländi-
sche Zugewanderte mit Aufenthaltstitel und festem Wohnsitz in NRW können die Anerkennung ihrer im Ausland 
erworbenen schulischen oder beruflichen Qualifikationen beantragen. Die Anerkennungsverfahren werden von 
unterschiedlichen Behörden und Institutionen durchgeführt. Der Wegweiser bietet hierbei Unterstützung. 
Er gibt weiterführende Informationen, kurze Tipps und führt hilfreiche Adressen auf. 

Der Wegweiser steht als Download auf der Internetseite des Integrationsministeriums
http://www.mgffi.nrw.de/integration/foerderbereiche/anerkennung_auslaendischer_qualifikationen.html
zur Verfügung.
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26Diplomabschluss

Seit dem 01. Januar 2005 entfällt die Zustimmungserfordernis des Ministeriums für Wissenschaft und 
Forschung für die Führung von Graden, die nicht in einem Mitgliedstaat der EU erworben wurden.
Es gelten folgende Anforderungen an die Führbarkeit eines Grades:

• Die verleihende Institution muss nach dem Recht des Herkunftslandes eine anerkannte Hochschule 
sein. Der Grad muss aufgrund einer Prüfung im Anschluss an ein tatsächlich absolviertes Studium 
von der Hochschule verliehen worden sein.

• Bei der Führung des Grades muss die verleihende Institution angeführt werden (z. B. „Master of Arts 
– Harvard University“). 

• Ausdrücklich geregelt ist, dass man Grade aus fremden Schriftarten in die lateinische übertragen 
darf und dass man eine im Herkunftsland zugelassene oder übliche Abkürzung führen sowie eine 
wörtliche Übersetzung in Klammern hinzufügen darf. Für deren Richtigkeit ist die Inhaberin oder der 
Inhaber des Grades verantwortlich.

• Eine Umwandlung eines ausländischen Grades in einen entsprechenden inländischen Grad ist künftig 
in keinem Fall mehr zulässig.

• Genehmigungen zur Führung eines ausländischen Grades, die ein Wissenschaftsministerium eines 
Bundeslandes nach bisherigem Recht erteilt hat, behalten ihre Gültigkeit im gesamten Bundesgebiet.

Weitere Informationen: 
http://www.innovation.nrw.de/hochschulen_in_nrw/internationales/auslaendischeabschluesse/index.html 
oder www.anabin.de

Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
RAA
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Zimmer: 0.110
Ansprechpartnerin: Frau Hess-Steinhauer, Frau Di Bernardo
Telefon: (0212) 290 - 2554 

Die RAA bietet als Service eine Überprüfung und Weiterleitung der Dokumente an die entsprechenden 
Stellen.

Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise in medizinischen Bereichen
(Krankenschwester, Krankenpfleger, -pflegerin, Heiltherapeuten usw.)
Stadtdienst Gesundheit
Rathausplatz 3
42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 2511
Fax: (0212) 290 - 2509

Anerkennung der Zeugnisse der Berufsausbildung übernimmt die zuständige Kammer
Industrie- und Handelskammer
Geschäftsstelle Solingen
Kölner Straße 8
42651 Solingen
Telefon: (0212) 22030
Fax: (0212) 220389
E-Mail: infosg@wuppertal.ihk.de
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2727. Legalisation von Urkunden

Legalisation ist die Bestätigung der Echtheit einer ausländischen öffentlichen Urkunde durch den 
Konsulatsbeamten des Staates, in dem die Urkunde verwendet werden soll. Sie wird durch die zustän-
dige deutsche Auslandsvertretung in dem Land vorgenommen, in dem sie ausgestellt wurde. 
Die „Haager Apostille“ ist – wie auch die Legalisation – die Bestätigung der Echtheit einer Urkunde. 
Sie wird von einer dazu bestimmten Behörde des Staates, durch den die Urkunde ausgestellt wurde, 
erteilt. Diese Verfahren betreffen öffentliche Urkunden, z. B. Personenstandsurkunden, gerichtliche 
und notarielle Urkunden, Urkunden und Bescheinigungen der Verwaltungsbehörden. 

Nähere Auskünfte zum Legalisierungsverfahren erteilen die deutschen Auslandsvertretungen, in deren 
konsularischem Amtsbezirk die Urkunde ausgestellt wurde. 
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2828. Ausländische Senioren in Solingen 

Seniorenberatung/Seniorenbeauftragter

Stadtdienst Soziales
Rathausplatz 1
42651 Solingen

Ansprechpartnerin: Frau Dannies-Kögel Ansprechpartner: Herr Reisener
Zimmer: 0.011 Zimmer: 0.011     
Telefon: (0212) 290 - 5387 Telefon: (0212) 290 - 5282
Fax: (0212) 290 - 5239 Fax: (0212) 290 - 5239
E-Mail: d.dannies-koegel@solingen.de E-Mail: p.reisener@solingen.de

• Vermittlung von Kontakten zu Seniorengruppen
• Angebot an Hilfen rund um den Alltag der älteren Menschen
• Vermittlung von finanzieller Unterstützung, bei Organisation von Veranstaltungen für Senioren
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28Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadtdienst Soziales
Grundsicherung
Rathausplatz 1
42651 Solingen

Telefonische Erreichbarkeit nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens:

A-F  Telefon: (0212) 290 - 5316 Zimmer: 0.187
G-K  Telefon: (0212) 290 - 5352 Zimmer: 1.089
L-R und St Telefon: (0212) 290 - 5328 Zimmer: 1.090
S, Sch, T-Z Telefon: (0212) 290 - 5338 Zimmer: 0.187
   Fax:  (0212) 290 - 5209

Das Recht der Grundsicherung ist 2003 geschaffen worden. Die Grundsicherung bietet finanzielle 
Hilfen für erwachsene Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, weil sie aufgrund einer Behin-
derung dauerhaft erwerbsgemindert sind oder weil sie bereits im Rentenalter sind. Das Jahresein-
kommen der unterhaltspflichtigen Eltern bzw. Kinder darf allerdings 100.000 Euro brutto im Jahr nicht 
übersteigen. Der Anspruch auf finanzielle Hilfe richtet sich nach den Regelsätzen und Mehrbedarf-
zuschlägen der Sozialhilfe. Der Grundbetrag (so genannter Eckregelsatz) beträgt 345 Euro im Monat.

Wohnberatung

Stadtdienst Soziales
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Ansprechpartnerinnen: Frau Ammelburger, Frau Nehring
Zimmer: 0.021, 0.019
Telefon: (0212) 290 - 5381 oder - 5383
Fax: (0212) 290 - 5234
E-Mail: wohnberatung@solingen.de

Die Wohnberatungsstelle informiert über:
• Hilfsmittel
• Anpassungsmaßnahmen
• Möglichkeiten zur Finanzierung
• Betreutes Wohnen

Das Angebot der Wohnberatungsstelle richtet sich an: Angehörige von Demenzkranken, Vermieter, 
Wohnungs- und Hauseigentümer, Architekten, Einrichtungen für Senioren, Servicedienste und
Beratungsstellen und Handwerker.
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28Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörige

Stadtdienst Soziales
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Richartz
Zimmer: 0.013
Telefon: (0212) 290 - 5221
E-Mail: pflegeberatung@solingen.de

• Hilfe bei Organisation der Pflege zu Hause
• Hilfe zur Entlastung für Angehörige eines Pflegebedürftigen
• Informationen für Angehörige der Pflegebedürftigen, die nicht mehr zu Hause betreut werden können
• Infos für Interessierte, die sich Gedanken über die Zukunft machen

Palliatives Hospiz PHoS e. V.

Gotenstraße 1
42653 Solingen
Telefon: (0212) 547 - 2700
Fax: (0212) 547 - 2711
E-Mail: info@hospiz-solingen.de

Büro-Kernzeiten:
Mo - Fr 10:00 - 12:00 Uhr
und nach Absprache
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2929. Schwerbehinderung

Der Ausweis für Schwerbehinderte aus Solingen wird von der Stadt Wuppertal ausgestellt.

Stadt Wuppertal
„Bergisches Versorgungsamt“
Friedrich-Engels-Allee 76
42285 Wuppertal
Telefon: (0202) 563 - 0

Die Mitarbeiter des „Bergischen Versorgungsamtes“ führen ihre Außensprechzeiten in Solingen  
an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Zeit von 08:30 - 12:00 Uhr im Rathaus Solingen,  
Rathausplatz 1, Zimmer 0.072 durch.

Bei der 

Fürsorgestelle des Stadtdienstes Soziales
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Lippert
Zimmer: 0.016
Telefon: (0212) 290 - 5246
E-Mail: g.lippert@solingen.de

kann man:
• einen Erstantrag auf Feststellung einer Behinderung, 
• einen Änderungsantrag zur Feststellung eines höheren Grades der Behinderung und
• einen Antrag auf die Verlängerung der Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises stellen.
 
(Bitte bringen Sie bei der Vorsprache Ihren Nationalpass und Ihre Aufenthaltserlaubnis oder  
Freizügigkeitsbescheinigung mit.)
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3030. Gleichstellungsstelle der Stadt Solingen

Rathausplatz 1
42651 Solingen
Zimmer: 228a, 229, 230 (Altbau)
E-Mail: gleichstellungsstelle@solingen.de
Internet: www.gleichstellung.solingen.de

Ansprechpartnerinnen: 
Gisela Köller-Lesweng  Heike Holzapfel
(Gleichstellungsbeauftragte) (Verwaltung)
Telefon: (0212) 290 - 2724 Telefon: (0212) 290 - 2725
E-Mail:  g.koeller@solingen.de E-Mail: h.holzapfel@solingen.de

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern gewährleistet 
durch Art. 3 des Grundgesetzes: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehen-
der Nachteile hin“. 

Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Solingen bieten Informationen, Unterstützung und Beratung 
zu folgenden Schwerpunkten: 

Es wird an folgenden Themen gearbeitet:
• Gleichberechtigung von Frau und Mann
• Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen
• Berufliche Förderung von Frauen bei der Stadtverwaltung und ihre Betriebe
• Gewalt gegen Mädchen und Frauen
• Gewaltprävention von Mädchen und Jungen
• Selbstbehauptung von Mädchen und Jungen
• Frauen und Gesundheit
• Frauen und Familie
• Frauen und Beruf (Wiedereinstieg, Arbeitslosenunterstützung)

Informationsmaterial 
in Form von Faltblättern, Broschüren, Dokumentationen und Auskünften über Kursangebote und 
Veranstaltungstermine sind in der Gleichstellungsstelle zu unterschiedlichen Themen erhältlich.

• Wegweiser für Frauen
• Minijob-Broschüre
• Ehebroschüre 
• Scheidungsbroschüre 
• Wegweiser für Mädchen
• Opferschutzbroschüre - in mehreren Sprachen  (Hilfe für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden)
• Frauenförderplan des Konzern Stadt Solingen
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3131. Hilfe bei häuslicher Gewalt, Trennung, Scheidung und
 Zwangsheirat

In Deutschland ist jede Art von körperlichen Misshandlungen (auch innerhalb der Familie) verboten.  
Im Notfall helfen folgende Institutionen:

Frauenhaus Solingen e. V.
Postfach 190507
Telefon: (0212) 54500
24-stündige telefonische Erreichbarkeit.
Es wird Schutz geboten für jede Frau, ausländischen Frauen wird Übersetzung gewährleistet.

Frauen helfen Frauen e. V.

• Frauenberatungsstelle
Brühler Straße 59
42657 Solingen
Telefon: (0212) 55470
E-Mail: frauenhelfenfrauen@fhfsg.de 
Internet: www.fhfsg.de

Offene Sprechstunden:   
Di 13:30 - 15:00 Uhr für Frauen und Mädchen ab 15 Jahren

Telefonische Sprechstunden:  
montags 15:30 - 17:00 Uhr
mittwochs 13:00 - 14:30 Uhr
freitags 09:00 - 10:30 Uhr

Für Migrantinnen bieten wir muttersprachliche Beratung und Unterstützung.

• Anlaufstelle zur Unterstützung sexuell misshandelter Kinder und Jugendlicher
Brühler Straße 59
42657 Solingen
Telefon: (0212) 586118
Fax: (0212) 586291
E-Mail: info@anlaufstelle-solingen.de    

Öffnungszeiten: 
Mo - Do 09:00 - 17:00 Uhr
Fr 09:00 - 14:00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund
Durchführung von betreuten Umgängen
Amtstor 4
42651 Solingen
Telefon: (0212) 18393
Fax: (0212) 5999170

Öffnungszeiten: 
Mo - Sa 10:00 - 12:00 Uhr
Beratungstermine sind nach Vereinbarung auch außerhalb der Bürozeiten möglich

FRAUENBERATUNGSSTELLE
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31Caritasverband für die Stadt Solingen e. V.
Abteilung: Jugend- und Familienhilfe
Familienhilfezentrum
Neuenhofer Straße 127
42657 Solingen
Telefon: (0212) 22116810

pro familia Beratungsstelle
Wilhelmstraße 29
42697 Solingen
Telefon: (0212) 76101
Fax: (0212) 79565
E-Mail: solingen@profamilia-nrw.de

AWO Erziehungsberatungsstelle
Lennestraße 7
42697 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Böttcher
Telefon: (0212) 72460

Diakonisches Werk
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Telefon: (0212) 287-0

Stadt Solingen
Stadtdienst Jugend
Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst 
Telefon: (0212) 290 - 2711
Fax: (0212) 290 - 2504

Abteilung Beistandschaften, Amtsvormundschaft und Betreuungswesen
Telefon: (0212) 290 - 2854

Amtsgericht Solingen
Goerdelerstraße 10
42651 Solingen
Telefon: (0212) 2200 - 0
Fax: (0212) 2200 - 222

Rechtsantragstelle des Gerichts
Hier kann ein Antrag auf Beratungshilfe gestellt werden (einkommensschwache Bürger).
Dazu werden die Unterlagen über die Einkommensverhältnisse und die laufenden Kosten benötigt.
Die Wahl der Anwältin oder Anwalts ist frei.

Online-Beratung zum Schutz vor Zwangsheirat
(Siehe Seite 47)
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3232. Bestattungsmöglichkeiten

Für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Solingen ist der 
Technische Betrieb Straßen und Grün (TBSG) zuständig.

Technischer Betrieb Straßen und Grün
Bonner Straße 100, 42697 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Erika Skowasch
Telefon: (0212) 290 - 6738
Fax: (0212) 290 - 6696
E-Mail: e.skowasch@solingen.de

Kommunale Friedhöfe in Solingen
Auf den kommunalen Friedhöfen Solingens kann sich jeder Bestatten lassen, gleich welcher Religions-
gemeinschaft, Glaubens- oder Weltanschauungsrichtung er angehört.

1.) Parkfriedhof Gräfrath
 Wuppertaler Straße, 42653 Solingen
 Ansprechpartner: Andreas Brühne
 Telefon: (0212) 290 - 6663
 Fax:  (0212) 290 - 6696
 E-Mail: a.bruehne@solingen.de

Muslimische und buddhistische Bestattungsmöglichkeiten
Die Möglichkeiten zur Bestattung im Rahmen des muslimischen sowie auch des buddhistischen 
Glaubens bestehen in jeweils gesonderten Teilen auf dem 

2.) Waldfriedhof Ohligs
 Hermann-Löns-Weg, 42699 Solingen
 Ansprechpartner: Andreas Brühne
 Telefon: (0212) 290 - 6663
 Fax:  (0212) 290 - 6696

Ev. Friedhofsverwaltungen
Solingen Mitte Telefon: (0212) 2220622 Ansprechpartnerin: Frau Vogt
Solingen Ohligs Telefon: (0212) 330068 Ansprechpartnerin: Frau Schäfer
Solingen Wald Telefon: (0212) 2302110 Ansprechpartnerin: Frau Eckhoff

Kath. Friedhofsverwaltung
St. Joseph Ohligs Telefon: (0212) 76866 Ansprechpartner: Walter Hock
St. Katarina Wald Telefon: (0212) 310299 Ansprechpartner: Herr Hundenborn
St. Clemens SG-Mitte Telefon: (0212) 815187 Ansprechpartnerin: Frau Evertz
St. Josef Krahenhöhe Telefon: (0212) 42334 Ansprechpartnerin: Frau Rita Lommatsch

Ausstellung eines Leichenpasses für Überführungen
Stadtdienst Ordnung
Gasstraße 22, 42657 Solingen
Ansprechpartnerin: Frau Feih
Zimmer: 1.306
Telefon: (0212) 290 - 3725
Fax: (0212) 290 - 3729
E-Mail: p.feih@solingen.de
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3333. Bankangelegenheiten

In Deutschland ist es üblich, bei einer Bank oder Sparkasse ein „Giro-Konto“ zu eröffnen. Über das 
Konto werden die meisten Geldgeschäfte abgewickelt: Hierhin überweist z.B. der Arbeitgeber den ent-
sprechenden Arbeitslohn oder das Gehalt. Gleichzeitig werden von dort die Überweisungen an Dritte 
getätigt.
Für die Eröffnung eines Kontos benötigt man grundsätzlich folgende Unterlagen:

• Reisepass oder Personalausweis
• Aufenthaltserlaubnis oder Freizügigkeitsbescheinigung
• Meldebescheinigung
• Gehaltsbescheinigung

Die Adressen der Banken und Sparkassen findet man in einem Telefonbuch oder Branchenverzeichnis 
unter dem Stichwort: Banken und Sparkassen. 
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3434. Kfz-Zulassungsbehörde/Fahrerlaubnisbehörde

Für alle Anliegen bezüglich Kraftfahrzeuge ist das Bürgerbüro zuständig:

Bürgerbüro 
Gasstraße 22   Postanschrift:
42657 Solingen  Stadt Solingen
Telefon: (0212) 290 - 3673 Der Oberbürgermeister
Fax: (0212) 290 - 3679 Kfz-Zulassungsbehörde
E-Mail: kfz-zulassungsbehoerde@solingen.de Postfach 10 01 65
Internet: www.solingen.de/kfz-zulassungsstelle 42601 Solingen

Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsbehörde: siehe Seite 15 - Bürgerbüros Höhscheid, Wald und Ohligs

Führerschein – Fahrerlaubnisbehörde
Für alle Anliegen bezüglich eines Führerscheines (auch Umtausch ausländischer Führerscheine) ist die 
Fahrerlaubnisbehörde zuständig.

Fahrerlaubnisbehörde
Gasstraße 22
42657 Solingen
Telefon:
Führerscheine A-K (0212) 290 - 3703 und - 3704
Führerscheine L-Z (0212) 290 - 3698 und - 3699
Versagung  (0212) 290 - 3705 und - 3706
Entziehung  (0212) 290 - 3705 und - 3706 
Neuerteilung  (0212) 290 - 3705 und - 3706
Fax:    (0212) 290 - 3701

E-Mail: fuehrerscheine@solingen.de

Öffnungszeiten der Fahrerlaubnisbehörde:
Mo - Fr  08:00 - 13:00 Uhr
zusätzlich nachmittags:
Mo und Di 14:00 - 16:00 Uhr
Do  14:00 - 18:00 Uhr
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3535. Stadtbibliothek Solingen

Stadtbibliothek Solingen
Mummstraße 10
42651 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 3222
Fax: (0212) 290 - 3219
E-Mail: stadtbibliothek@solingen.de
Internet: www.stadtbibliothek.solingen.de

Öffnungszeiten:
Mo  16:00 - 20:00 Uhr
Di - Fr  10:00 - 20:00 Uhr
Sa 10:00 - 16:00 Uhr

Die Stadtbibliothek Solingen steht allen Menschen offen und bietet Medien zur Information, zur schu-
lischen und beruflichen Weiterbildung, zur Freizeitgestaltung und Leseförderung an. Sie ist ein wichti-
ger Ort der Kultur und Begegnung, der Kommunikation und Information.

Der Medienbestand von über 160.000 Medien umfasst:

Printmedien:
• Bücher
• Zeitungen
• Zeitschriften
• Comics

Audiovisuelle Medien:
• CDs
• CD-ROMs
• Videos
• DVDs

EDV-Ausstattung:
• 27 Computer Kataloge
• 12 Internet-Arbeitsplätze
• 1 CD-ROM Arbeitsplatz
• 1 Office-Arbeitsplatz

In Themenpool 9 („Lernen & Lehren“) finden sich ca. 850 Wörterbücher, Grammatiken sowie Lehr- und 
Arbeitsbücher von Albanisch bis Ungarisch, ebenso knapp 1.100 Sprachkurse auf Kassette, CD oder 
CD-ROM. Von speziellem Interesse dürften in dieser Sachgruppe die Medien zum Thema „Deutsch als 
Fremdsprache“ sein. Außerdem kann man aus über 600 Romanen auswählen, die in den gängigen 
Fremdsprachen angeboten werden: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch und 
Türkisch. Die Kinder- und die Jugendbibliothek bieten über 200 Bücher ebenfalls in gängigeren Fremd-
sprachen an. Insgesamt beläuft sich der fremdsprachige Bestand auf knapp 3.000 Medien. Viele DVDs 
sind zudem mit mehreren Tonspuren ausgestattet, so dass hier leicht die Muttersprache oder eine Fremd-
sprache gewählt werden kann.
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3636. Standesamt Solingen

Standesamt Solingen
„Haus Kirschheide“
Neuenhofer Straße 36
42657 Solingen

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:00 - 13:00 Uhr
Do 14:00 - 18:00 Uhr 

Dienstleistungen

Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
• Anmeldung der Eheschließung oder Anmeldung einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft

Ansprechpartnerin: Frau Lindner
Zimmer: 003
Telefon: (0212) 290 - 3657

Trauorte: Haus Kirschheide, Schloss Burg, Schloss Grünewald 

Geburten
• Beurkundung einer Geburt ggf. mit Anerkennung der Vaterschaft  

Ansprechpartnerin: Frau Senkowski
Zimmer: 006
Telefon: (0212) 290 - 3644

Sterbefälle
• Beurkundung von Sterbefällen

Ansprechpartner: Herr Willsch / Frau Oberhoff
Zimmer: 001
Telefon: (0212) 290 - 3655

Namensänderungen

Ansprechpartner: Herr Strotmann
Zimmer: 005
Telefon: (0212) 290 - 3642

Ausstellung von Personenstandsurkunden

Ansprechpartner: Frau Nitsch
Zimmer: 009
Telefon: (0212) 290 - 3647

Urkundenbestellung ist online, per Post oder per Fax möglich. 
Das Formular dazu finden Sie im Internet unter www.solingen.de.
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3737. Wehrdienst

Wehrpflicht
Alle Männer, die Deutsche sind und ihren ständigen Aufenthalt in Solingen haben, werden mit Voll-
endung des 17. Lebensjahres für den Wehrdienst erfasst. Hierüber erhalten die Betroffenen eine 
schriftliche Benachrichtigung, die dazu dient, die im Bürgerbüro gespeicherten Daten auf die Richtig-
keit zu prüfen. 

Möchte man sich vom Wehrdienst zurückstellen lassen, wird ein Antrag gestellt an das

Kreiswehrersatzamt Düsseldorf
Mörsenbroicher Weg 150
40470 Düsseldorf
Telefon: (0211) 959 - 0

Auskünfte über den freiwilligen Dienst als Soldat auf Zeit in den Streitkräften
erteilen 

Stabsbootsmann Hans-Georg Heinrich und 
Hauptfeldwebel Dennis Reichle
Flurstraße 31
42651 Solingen
Telefon: (0212) 2242 - 347 oder (0212) 3805799

Um telefonische Terminabsprache wird gebeten.
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3838. Verbraucherschutz

Verbraucherzentrale 

Die Verbraucherzentrale ist der wichtigste Ansprechpartner für Verbraucherfragen. Die Vertretung von 
Verbraucherinteressen und die persönliche Beratung im direkten Gespräch, per Telefon oder schrift-
liche Beratung stehen im Mittelpunkt der Arbeit.

Verbraucherzentrale
Werwolf 2
42651 Solingen
Telefon: (0212) 17000
E-Mail: Solingen@vz-nrw.de

Öffnungszeiten:   
Mo, Di 09:30 - 17:00 Uhr  
Mi nach Vereinbarung 
Do 09:30 - 19:00 Uhr  
Fr 09:30 - 13:00 Uhr

Dienstleistungen der Verbraucherzentrale
• Abfall- und Umweltberatung
• Energie-Spartipps
• Produktinformationen
• Preisvergleiche
• SchuldnerInnen- und Insolvenzberatung

Weitere Dienstleistungen der Verbraucherzentrale sind Vermittlung bei Reklamationen aller Art, 
außergerichtliche Rechtsberatung und Rechtsbesorgung, Kreditrechtberatung, Patientenberatung, 
Spar- und Anlegerschutzrecht, Baufinanzierung, Maßnahmen gegen Übervorteilung und Betrug 
sowie Infos über Gesetze und Verordnungen.

Stiftung Warentest

Gegründet wurde die STIFTUNG WARENTEST von der Bundesregierung als Institut zur Durchführung 
vergleichender Waren- und Dienstleistungen. Sie ist eine unabhängige Einrichtung, deshalb kann ihr 
niemand vorschreiben, was und wie getestet wird. Die Aufgabe der Stiftung ist es, Markttransparenz 
herzustellen. Außerdem informiert sie die Verbraucher über die Möglichkeiten einer optimalen Haus-
haltsführung, über eine rationale Einkommensverwendung und über gesundheits- und umweltbe-
wusstes Verhalten. Produkte und Dienstleistungen werden nach wissenschaftlichen Methoden geprüft. 
In ihren Publikationen informiert die Stiftung Warentest die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der 
Untersuchungen. Mehr Infos unter: www.warentest.de oder bei der Verbraucherberatung.
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3939. Entsorgung

Entsorgungsbetriebe Solingen
Dültgenstaler Straße 61
42719 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 4200
Fax: (0212) 290 - 4521
Internet: www.ebs.solingen.de

Dienstleistungen:
• Abfallentsorgung, Sperrmüll: gelbe, blaue Tonnen, Schadstoffe, Grünschnitt
• Straßenreinigung: Fahrbahn-, Gehwegreinigung (auch Winter- und Laubdienst), Papierkörbe
• Abwasser: Regen-, Schmutzwasser, Kanalnetz
• Müllverbrennung: Abfälle aus privaten Haushalten, gewerbliche Abfälle

Müllheizkraftwerk
Sandstraße 16a
42655 Solingen
Telefon: (0212) 290 - 4630
Fax: (0212) 290 - 4624

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 07:30 - 16:30 Uhr
Sa 07:30 - 13:30 Uhr

Deponie Bärenloch
Cronenberger Straße 177
42651 Solingen
Telefon: (0212) 380830
Fax: (0212) 3808339

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 07:30 - 15:45 Uhr
Sa 07:30 - 12:15 Uhr
 
• Kompostierungsanlage/Deponie/Wertstoffhof: Grünschnitt, Bauschutt, Elektrogeräte u. ä.
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4040. LVR-Industriemuseum Schauplatz Solingen
 Gesenkschmiede Hendrichs

LVR-Industriemuseum 
Schauplatz Solingen 
Gesenkschmiede Hendrichs
Merscheider Straße 289 - 297
42699 Solingen
Telefon: (0212) 232410
Fax: (0212) 320429
E-Mail: industriemuseum-solingen@lvr.de
Internet: www.industriemuseum.lvr.de

Öffnungszeiten:
Mo geschlossen
Di - So 10:00 - 17:00 Uhr
Hammerbetrieb Di - Sa 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

Eintritt: 
Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro
ab 10 Personen 2,50 Euro
Kinder/Jugendliche: Eintritt frei
Schulklassen: Eintritt frei (2 Begleitpersonen frei)
Führung: 35 Euro, fremdsprachig 40 Euro

Information und Buchung:
kulturinfo Rheinland
Telefon: (02234) 9921 - 555

Aus der 1886 gegründeten Gesenkschmiede Hendrichs ist heute ein Museum geworden - und zwar 
eines, in dem gearbeitet wird. In der Schmiede und in Original-Heimarbeiterwerkstätten können Sie er-
leben, wie in einer „Werkstatt der Welt“ Scheren entstanden. Sie lernen den Arbeitsalltag einer Fabrik 
in allen Einzelheiten kennen und stoßen auf unzählige Spuren der Arbeit vergangener Jahrzehnte. Zur 
vollständig erhaltenen Fabrikanlage mit etwa 3.500 qm Ausstellungsfläche zählen auch das Maschi-
nenhaus, das Kesselhaus, Heimarbeiter-Werkstätten sowie die Familienvilla. Mit Hilfe moderner Aus-
stellungsmedien informieren Sie sich auf Ihrem Rundgang über die sozialgeschichtlichen Hintergründe 
ebenso wie über die Geschichte des Bürgertums.

Fremdsprachige Gruppenführungen sind möglich in folgenden Sprachen:
Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Türkisch und Griechisch. Weitere Sprachen 
auf Anfrage. Ebenso besteht die Gelegenheit, individuell mit Audio-Guides auch fremdsprachig das 
Museum zu erkunden (Sprachen: Englisch, Niederländisch und Französisch) und am Museumsshop 
Museumsführer in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch und Griechisch zu erwerben.
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4141. Allgemeiner Notruf/Hilfe in Notfällen 

Allgemeine Notrufnummern für ganz Deutschland
Polizei:   110 
Feuerwehr: 112

Notdienstarzt
Mo 19:00 Uhr - Di 07:00 Uhr und
Di 19:00 Uhr - Mi 07:00 Uhr
Telefon: (0180) 5044100 

Zahnarztnotdienst
Der diensthabende Arzt wird ständig unter Telefon: (01805) 986700 angesagt. 

Tierarztnotdienst
In Notfällen ist der diensthabende Arzt bei der Feuerwehr, Telefon: 2202 - 0, zu erfragen.

Entstördienste
Gas/Wasser: Telefon: (0212) 295 - 2800
Strom:     Telefon: (0212) 295 - 2900

Notschlafstelle
Telefon: (0212) 594459 - 41

Giftnotruf
Telefon: (0228) 19240

Kontakt zu den wichtigsten Anlaufstellen in Krisensituationen
• Telefonseelsorge: (0800) 1110111 (gebührenfrei) 
• Aids-Hilfe: 19411 
• Hospizverein PHoS: 547 - 2700 
• Anlaufstelle zur Unterstützung sexuell misshandelter Kinder und Jugendlicher: 586118,  

E-Mail: info@anlaufstelle-solingen.de, Internet: www.anlaufstelle-solingen.de
• Kinderschutzbund: 18393 
• Clearingstelle für Jugendliche: 3834724 
• Jugend- und Drogenberatung anonym e. V.: 204454 
• Krebsberatung: 13371 
• Tumor-Zentrum Solingen: 547 - 2939 
• Seniorenhilfe: 2060869 
• pro familia: 76101 
• Frauenberatungsstelle: 55470 
• Arbeitslosenzentrum: 710 - 41 / - 42 
• „Hilfe für Kriminalitätsopfer“ (Weißer Ring): 315813 
• Sozialpsychiatrischer Krisendienst 24 h (keine Suchthilfe): 248210 
• Städt. Suchtberatung: 290 - 4415 
• Suchtberatung des Caritasverbandes: 20638 - 30 
• Verbraucherberatung: 17000 
• SOS-Telefon „Öffentlichkeit gegen Gewalt“: (0171) 3232320 
• Fragen zu NRW-Themen: BürgerCenter: (0180) 31001 
• Online-Beratung zum Schutz vor Zwangsheirat: www.zwangsheirat-nrw.de
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41Polizeiinspektionen in Solingen

Polizeihauptwache   
Goerdelerstraße 50
42651 Solingen
Telefon: (0202) 284 - 0

Polizeiwache Ohligs   
Kieler Straße 15
42697 Solingen
Telefon: (0202) 284 - 7200

Bezirksdienststelle Aufderhöhe 
Nussbaumstraße 10
42699 Solingen
Telefon/Fax: (0212) 60111

Bezirksdienststelle Burg  
Schloßbergstraße 1    
42659 Solingen
Telefon/Fax: (0212) 44142

Bezirksdienststelle Gräfrath  
Wuppertaler Straße 29
42653 Solingen
Telefon: (0212) 2591100

Bezirksdienststelle Höhscheid 
Neuenhofer Straße 33
42657 Solingen
Telefon/Fax: (0212) 870642

Bezirksdienststelle Wald  
Walder Kirchplatz 11
42719 Solingen
Telefon: (0212) 310005
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